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Kurzexpertise zur Wirksamkeit verschiedener Instrumente zur
F�rderung der Kraft-W�rme-Kopplung

Vor dem Hintergrund der aktuellen energiepolitischen Debatte �ber die verschiedenen Instru-
mente zur F�rderung der Kraft-W�rme-Kopplung (KWK) stellt diese Untersuchung - im Sinne
einer Kurzexpertise - einen Vergleich der zwei wesentlichen zur Zeit diskutierten Optionen dar.

Ausgangspunkt f�r die nachfolgende Instrumentendiskussion sind vor allem die mit der Libera-
lisierung der Energiem�rkte (im Zuge der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)
Ende April 1998) verbundenen z. T. dramatischen Ver�nderungen der Wettbewerbssituation f�r
die KWK. Neben einem in der Realit�t de facto nicht wirksamen Bestandsschutz f�r kommu-
nale Anlagen gem�§ ¤6 EnWG, sowie einem zun�chst bis Ende 2003 befristeten Schutz f�r
Braunkohleverstromung in den neuen Bundesl�ndern nach Art. 4 ¤3, der die Entwicklung der
KWK dort behindert, wirkt sich der von den gro§en Stromversorgungsunternehmen intensiv
betriebene Verdr�ngungswettbewerb sehr negativ auf die KWK aus.

Durch den direkten und unregulierten Preiswettbewerb auf dem Strommarkt wird heute insbe-
sondere der KWK in vielen Bereichen ihre urspr�ngliche Gesch�ftsgrundlage, n�mlich die
Planbarkeit des Absatzes beider Kuppelprodukte Strom und W�rme �ber einen hinreichend lan-
gen Zeitraum, entzogen. Die Ver�nderung der Kalkulationsbasis betrifft dabei vor allem kom-
munale und industrielle Anbieter einer gekoppelten Strom- und W�rmeerzeugung in KWK-
Anlagen. Erstere sind zudem in der Vergangenheit nicht selten von kommunalpolitischer Seite
dazu gedr�ngt worden, in die umweltfreundliche KWK zu investieren und taten dies vor dem
Hintergrund der Erwartung einer hinreichend lange anw�hrenden Kapitalr�ckflu§zeit. Von den
ver�nderten Rahmenbedingungen profitieren daher vor allem diejenigen Energieversorgungs-
unternehmen, die �ber keine hohen Anteile der KWK an der Stromerzeugung verf�gen1.

Abseits der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in Bezug auf die derzeitige Nutzung der
KWK versuchen die �berregionalen, aber auch regionale und kommunale EVU z. T. systema-
tisch - basierend auf den in Monopolzeiten aufgebauten �berkapazit�ten - mit Preisen auf Basis
kurzfristiger Grenzkosten, z. T. aber auch noch deutlich darunter, die Errichtung neuer KWK-
Anlagen zu verhindern und gezielt bestehende Anlagen durch das Angebot von Strom-
Niedrigstpreisen zur Abschaltung zu bewegen (Unterbieten von KWK-Anlagen). Eine derarti-
ges Vorgehen mu§ aus heutiger Sicht als zentrales Element einer zielgerichteten Verdr�ngungs-
strategie interpretiert werden. Verschiedene Beispiele dieser Unternehmenspolitik sind in der

                                                
1 Hierzu geh�ren h�ufig auch die gro§en Verbundunternehmen. Die RWE Energie AG z. B. stellt heute nur weni-
ger als 2 % ihres Stromabsatzes in KWK-Anlagen bereit. In absoluten Zahlen ist gerade soviel wie die KWK-
Stromerzeugung der Stadtwerke Mannheim.
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Dezember-Ausgabe der Zeitschrift Energie & Management ver�ffentlicht. Symbolisch hat diese
Zeitschrift das ãverhinderte BHKWÒ als das BHKW des Jahres pr�miert.

Die heute auftretenden Probleme f�r bestehende und neue KWK-Anlagen sind wie die vielen
vorliegenden Planungen konkreter Projekte zeigen, nicht generell Ausdruck mangelnder Wirt-
schaftlichkeit, sondern Folge eines energiepolitisch verursachten, auf ungleichen Rahmenbedin-
gungen basierenden, Wettbewerbsnachteils. Aufgrund hinreichender Kapitalkr�ckfl�sse in Zei-
ten gesch�tzter M�rkte k�nnen Eigent�mer abgeschriebener (Gro§-)Kraftwerke heute, bis f�r
sie ein (relativ teurer) Neubau eigener Kapazit�ten erforderlich wird, mit kurzfristigen Grenz-
und Niedrigstpreisangeboten jeden Neubau eines konkurrierenden Unternehmens, dessen Ko-
stenkalkulation auf der Basis von Vollkosten aufgebaut sein mu§, systematisch unterbieten.
Zum anderen kann bestehenden KWK-Anlagen �ber den gleichen Mechanismus die bisherige
Kalkulationsgrundlage hinreichend attraktiver Strompreise f�r die Kuppelproduktion bei gleich-
zeitig fehlendem Spielraum f�r die Fernw�rmeseite entzogen werden.

Eine Vielzahl von spezifischen Hemmnissen verst�rkt die schwierige Marktsituation der KWK.
Erw�hnt wurde bereits, dass gerade kommunale Versorgungsunternehmen in der Vergangenheit
h�ufig - z. T. auch unter kommunalpolitischem Druck - in Bezug auf die Errichtung �kologisch
vorbildlicher Anlagen (inklusive KWK-Anlagen) - in Vorleistung getreten sind. Aufgrund der
politisch gewollten Querfinanzierung anderer kommunaler Aufgaben (z. B. Verkehrsbetriebe,
Sport- und Kulturangeboten) haben kommunale EVU in der Regel aber nicht die M�glichkeiten
einger�umt bekommen, f�r die kapitalintensive Fern- bzw. Nahw�rmeversorgung R�cklagen zu
bilden. In der Industrie hingegen sind die Entscheidungswege kurz und die Maxime der Ko-
stenminimierung eindeutig: Auskaufangebote werden in aller Regel angenommen, auch die be-
sten KWK-Anlagen kurzfristig abgeschaltet. Auch kleinere KWK-Anlagen, die f�r die Versor-
gung einzelner Objekte eingesetzt werden, sind hiervon seit der �ffnung des Tarifstrom-
Marktes mehr und mehr betroffen.

Diese f�r die KWK zunehmend dramatische Situation, die durch flankierende energiepolitische
Ma§nahmen (teilweise Steuerbefreiung der KWK im Rahmen der �kologischen Steuerreform2,
Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens) bisher nur unzureichend kompensiert werden
konnte, hat nicht nur dazu gef�hrt, dass heute nur noch wenige KWK-Anlagen neu errichtet
werden, sondern sogar ein immer st�rker werdender realer R�ckbau der installierten KWK-
Leistung zu beobachten ist. Nach Verbandsangaben wurden seit der Novellierung des Energie-
wirtschaftsgesetzes bereits rund 15 % aller kommunalen Anlagen (vorzeitig) stillgelegt (VKU
1999) 3 und viele weitere dar�ber hinaus stark zur�ckgefahren4. Auch im Bereich der industri-
ellen KWK konnte bei Stillegungsraten von jeweils 150 bis 200 MW allein in den Monaten Au-

                                                
2  W�hrend sich die Wettbewerbssituation f�r kleine KWK-Anlagen, die im Rahmen von Contracting-Vertr�gen
errichtet werden, mit der Umsetzung der 1. und vor allem den Modifikationen im Rahmen der 2. Stufe der �kolo-
gischen Steuerreform, zun�chst grunds�tzlich verbessert hat (Freistellung von der Stromsteuer bis zu einer Baga-
tellgrenze von 2 MWel), wirkt der allgemeine Preisr�ckgang und die unsichere Strompreisentwicklung stark risi-
koerh�hend und damit hemmend auf Contractoren.
3  Bei den vorzeitigen Stillegungen ist allerdings zu ber�cksichtigen, dass es sich hierbei in einigen F�llen um
bereits vergleichsweise alte Anlagen handelt, deren Restbetriebszeit ohnehin begrenzt gewesen ist.
4  Allein in Schleswig Holstein betrifft dies 14 Unternehmen; die Schleswag hat sogar angek�ndigt 90 % ihrer
KWK-Stromerzeugung in den immerhin 35 BHKW zur�ckzufahren.
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gust und September 1999 mittlerweile ein alarmierender KWK-R�ckbau beobachtet werden
(vgl. Angaben der VIK; Kaier 1999).

Auf der anderen Seite befinden sich aber auch heute noch neue KWK-Anlagen im Bau. Dabei
handelt es sich im wesentlichen um solche im Bereich der industriellen KWK, deren Planungs-
und Realisierungsphase zum Teil bereits vor der Liberalisierung der Energiem�rkte begonnen
hat. In der neuen Marktsituation geraten aber auch diese Planungen zunehmend unter Druck, so
dass in Einzelf�llen die urspr�nglich geplanten Anlagenleistungen reduziert worden sind. Trotz
des auch heute noch stattfindenden Neubaus von KWK-Anlagen ist klar, dass sich die Wettbe-
werbssituation f�r die KWK seit der Novellierung des EnWG deutlich verschlechtert hat.

Im Gegensatz hierzu stehen die Erwartungen an die KWK, einen wesentlichen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. Aus heutiger Sicht stellt die KWK eine der wesentlichsten und zudem
bereits kurz- und mittelfristig aussch�pfbaren Optionen f�r eine Reduzierung des CO2-
Aussto§es dar. Nach �berschl�gigen Rechnungen f�hrt die Nutzung der KWK heute bereits -
im Vergleich zum derzeitigen Stromerzeugungs- und W�rmebereitstellungsmix - zu einer um
rund 27 Mio. t CO2 geringeren Belastung im Jahr. Bei einer Verdopplung des KWK-Anteils an
der Stromerzeugung - z. B. in einem Zeitraum von 10 Jahren - k�nnte dieser Beitrag auf �ber
50 Mio. t CO2 erh�ht werden, d. h. knapp 6 % des gesamten CO2-Aussto§es in Deutschland.
Damit erscheint vor dem Hintergrund der von der Bundesregierung angestrebten CO2-
Minderungsziele5 sowie der im internationalen Rahmen eingegangen Verpflichtungen6 nicht nur
eine Sicherung des bestehenden KWK-Anteils an der Stromerzeugung, sondern dar�ber hin-
ausgehend ein Ausbau der KWK notwendig. Ein sukzessiver Ausstieg aus der Kernenergie,
wie er sich heute andeutet, versch�rft diesen Aspekt zus�tzlich.

Gest�tzt wird die Forderung nach einem Ausbau der KWK aber auch durch andere Aspekte.
Von Bedeutung sind diesbez�glich z. B. der direkte Erhalt und der Ausbau an Besch�ftigung in
der heimischen Stromerzeugung sowie indirekte Arbeitsplatzeffekte durch die Weiterentwick-
lung von KWK-Technologien und deren erfolgreiche Implementierung im Exportmarkt. Vor
diesem Hintergrund geht es heute um die Umsetzung wirksamer Instrumente, die vor allem
dazu beitragen

• den wirtschaftlichen Weiter-Betrieb �kologisch und unter fairen Randbedingungen auch
�konomisch effizienter KWK-Anlagen sicherzustellen

• bestehende KWK-Standorte zu erhalten und hinreichende Anreize zur Nachr�stung/zum
(m�glichen vorzeitigen) Ersatz �lterer KWK-Anlagen durch hocheffiziente Neuanlagen zu
geben und dar�ber hinausgehend

• nachhaltige Anreize zu geben, neue KWK-Anlagen in allen Leistungsbereichen zu errichten7.

                                                
5  25 % Minderung des CO2-Aussto§es bis zum Jahr 2005 im Vergleich zum Jahr 1990, von dem bisher und im
wesentlichen bedingt durch die Ver�nderungen im Zuge der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten nur
etwa die H�lfte erreicht worden ist
6  21 % Minderung des Aussto§es klimarelevanter Spurengase im Mittel bezogen auf 1990 bis zum Jahr 2008 bis
2012 zur Erf�llung des Kyoto-Protokolls
7  Unabh�ngig von den aufgef�hrten, aus der derzeitigen Phase des Markt�bergangs ableitbaren Problemen f�r die
KWK, ist auch l�ngerfristig sicherzustellen, dass die KWK Vorteile gegen�ber einer �kologisch weniger effizien-
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Zusammenfassend l�§t sich demnach feststellen, dass die derzeitige Entwicklung im Bereich der
KWK nicht nur im Gegensatz zu energiepolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung steht,
sondern dar�ber hinaus - wenn der Trend anh�lt - den erforderlichen CO2-Minderungsbeitrag
des Umwandlungssektors f�r die Erreichung klimapolitischer Ziele insgesamt f�r Jahre in Frage
stellt und zus�tzlich zu einer Versch�rfung der Arbeitsmarktsituation f�hrt. Insofern besteht
heute ein hoher Handlungsdruck, einen ma§geblichen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung
der Wettbewerbsposition der KWK zu leisten. Sp�testens bis zur Mitte des Jahres 2000 sind in
Abstimmung mit dem zu diesem Zeitpunkt angek�ndigten Klimaschutzprogramm der Bundes-
regierung entscheidende Weichenstellungen f�r die KWK notwendig8.

Aufgrund der Komplexit�t der Aufgabe ist dabei fraglich, ob dieses Ziel durch ein einziges In-
strument erreicht werden kann oder ggf. Kombinationen (und wenn ja in welcher Zeitabfolge?)
unterschiedlicher Instrumente f�r die Zielerreichung notwendig sind. Die nachfolgende Instru-
mentendiskussion ist auch vor diesem Hintergrund zu sehen.

Eine �ber diese Auflistung hinausgehende Analyse der Ausgangssituation sowie der vorliegen-
den Hemmnisse ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Vielmehr soll ausgehend von einer
Konkretisierung der aus heutiger Sicht wichtigsten F�rderinstrumente (Bonus- und Quotenre-
gelung) f�r die KWK eine Bewertung der Wirksamkeit und Nebeneffekte dieser Optionen
durchgef�hrt werden. Dabei geht es nicht darum beide Instrumente gegeneinander auszuspielen,
sondern auf der Basis eines Kriterienkatalogs ihre jeweiligen kriterienbezogenen Vor- und
Nachteile aufzuzeigen. Nur auf dieser Grundlage lassen sich dann - in Abh�ngigkeit der zu de-
finierenden Zielsetzung (z. B. Verdopplung des Beitrags der KWK) - Handlungsempfehlungen
f�r die Energiepolitik ableiten, ob eines der beiden, beide oder ggf. eine Kombinationen aus
beiden Instrumenten einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung leisten kann.

1 Konkretisierung der zu vergleichenden energiepolitischen In-
strumente f�r die Zielerreichung

In Bezug auf die St�rkung der Wettbewerbsposition der KWK sind heute vor allem

• eine Quotenregelung und

• ein Bonus- bzw. Einspeisungsmodell

in der Diskussion. Dar�ber hinausgehend werden eine Vielzahl von anderen Optionen diskutiert
(z. B. CO2-Gutschrift f�r die in KWK erzeugte W�rmemenge, Investitionszusch�sse, zinsg�n-
stige Kredite), die ebenso einen wesentlichen Beitrag zur F�rderung der KWK leisten k�nnen.
Diese stehen bei dieser Betrachtung aber nicht im Zentrum, sondern werden eher als erg�nzen-
de, flankierende Instrumente verstanden. Sowohl f�r die Quotenregelung als auch f�r das Bo-
nusmodell liegen weitgehend ausgearbeitete, z. T. aber sehr verschiedenartige Vorschl�ge vor.

                                                                                                                                                        
ten Kondensationsstromerzeugung hat. Mit der Mineral�lsteuerbefreiung f�r GUD-Kraftwerke im Rahmen der
vereinbarten Ver�nderungen im Zuge der 2. Stufe der �kologischen Steuerreform w�rden die seit der Umsetzung
der �SR bestehenden steuerpolitischen Vorteile der KWK wieder aufgehoben.
8  Ein entsprechender Zeitplan ist auf der Koalitionsrunde Ende November 1999 zumindest prinzipiell, d. h. ohne
inhaltliche Pr�zisierung, bereits vereinbart worden.
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Vor diesem Hintergrund erfolgt zun�chst eine pr�zisere Definition der dieser Kurzexpertise zu-
grundeliegenden Modellans�tze.

1 . 1 Basisvorschlag Quotenregelung

Ein komplexes Konzept einer Quotenregelung (inkl. Gesetzesentwurf) ist von Prof. Traube im
Auftrag verschiedener Bundesl�nder bereits 1998 vorgelegt und seither verfeinert worden
(Traube 1998). In der vorliegenden Kurzexpertise wird ein abgeleitetes Modell zugrundegelegt,
dass von den Bundesl�ndern Schleswig-Holstein und Berlin in einem Bundesratsantrag von
November 1999 formuliert worden ist (s. Anhang).

Diese Quotenregelung geht von einer Kaufpflicht von Strom aus KWK-Anlagen von denjenigen
aus, die im Geltungsbereich des Gesetzes Elektrizit�t an Letztverbraucher liefern (Stromh�ndler)
oder selbst erzeugte Elektrizit�t bzw. selbst eingef�hrte Elektrizit�t verbrauchen
(Stromeigenerzeugung). Aufgrund der Kaufpflicht auf Lieferantenebene unterscheidet sich die-
ser Modellvorschlag damit von Quotenregelungen, die von einer Abnahmepflicht auf der Seite
der Stromverbraucher ausgehen (vgl. z. B. Apfelstedt 1999).

Anerkannt im Rahmen der Quotenerf�llung werden zwei Arten der Stromerzeugung,

• diejenige aus KWK-Anlagen mit einem Jahresnutzungsgrad von mehr als 70 % (hier erfolgt
eine Anlehnung an die Regelungen im Rahmen der Mineral�lsteuerbefreiung von KWK-
Anlagen innerhalb der �kologischen Steuerreform; denkbar ist demnach eine Umstellung der
Anforderung - wie zum 01.01.00 bei der �kosteuer vorgesehen - auf Monats- statt Jahres-
nutzungsgrad). Diese Regelung bezieht sich ma§geblich auf sog. ãKWK-Anlagen mit einem
FreiheitsgradÒ (d. h. z. B. Blockheizkraftwerke, Gegendruck-Heizkraftwerke)

• diejenige aus Anlagen mit geringerem Jahresnutzungrad, die dem Produkt aus ausgekoppel-
ter W�rmemenge und einer typischen Stromkennzahl der Anlage entspricht. Diese Regelung
bezieht sich damit im wesentlichen auf KWK-Anlagen mit ãzwei FreiheitsgradenÒ (z. B.
Entnahmekondensationskraftwerke).

Die vorgeschlagene Quotenregelung sieht zudem vor, dass durch Verordnung jeweils f�r zehn
Jahre im Voraus festgelegt wird, dass der Pflichtkaufanteil der KWK in bestimmten Jahres-
schritten (mit Zielrichtung einer Verdopplung des Anteils der KWK-Stromerzeugung am bun-
desdeutschen Stromverbrauch) ansteigt.

Mit Hinweis auf die sog. Gleichwertigkeitslehre wird auch ein Erwerb von KWK-Strom aus
dem Ausland (Europ�ische Union bzw. Europ�ischer Wirtschaftsraum) f�r den Pflichtankaufs-
anteil anerkannt, wenn in den jeweiligen Herkunftsl�ndern vergleichbare Regelungen (d. h.
gleichartige Ankaufspflicht) nach Ma§gabe des zust�ndigen Bundesministeriums vorliegen. Die
Quotenregelung insgesamt wird als Warenverkehrsauflage verstanden, mit der eine Entlastung
der Umwelt beachtenspflichtig wird (Umweltauflage). Dies gilt auch f�r den grenz�berschrei-
tenden Handel.

Im Gegensatz zu anderen Vorschl�gen f�r die Ausgestaltung von Quotenregelungen (z. B.
Traube 1998) basiert der Bundesratsantrag von Schleswig Holstein und Berlin nicht auf einem
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Zertifikatssystem, sondern geht von Best�tigungen aus, die die Lieferanten von KWK-Strom
ausstellen (vgl. Abbildung 1). Die Ankaufverpflichteten m�ssen diese Best�tigungen gegen�ber
einer staatlichen Aufsicht nachweisen k�nnen. Mit diesem ãzertifikatgleichen Han-
delsprinzipÒ9 k�nnen zwei getrennte M�rkte entstehen, zum einen der physische Strommarkt
(d. h. die tats�chliche Lieferung von Strom) und zum anderen ein vom tats�chlichen Stromab-
satz getrennter, nicht-physischer Handel mit den ãzertifikatgleichenÒ Zusicherungen der Liefe-
ranten Strom in KWK-Anlagen zu erzeugen.

                                                
9  Prof. Traube geht in seinem Quotenmodell von einem tats�chlichen Zertifikatssystem aus. Danach �bernimmt
eine Bundesbeh�rde (z. B. das Bundesamt f�r Wirtschaft) die Aufgabe der Ausgabe der Zertifikate sowie der �ber-
wachung �ber die Einhaltung der Zertifikatsverpflichtungen. Dar�ber hinaus erfolgt von dieser Stelle - falls erfor-
derlich - ein regulierender Eingriff in den Zertifikatshandel �ber die staatliche Sicherstellung unterer und oberer
Grenzen f�r die Zertifikatspreise.
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St aat

Fest setzung der Quot enpfl icht

H�nd ler/ Eigenerzeuger

Elt VU                  reine H�ndler

B�rse

Zusicherung KWK-Stromerzeugung

Eigenerzeuger            EltVU          unabh�ngige Erzeuger

Verp f licht ung

Sondermarkt : Handel mit  der Zusicherung der KWK-St romerzeugung

physischer
St romhandel

Abbildung 1: Prinzipschema einer Quotensystem mit h�ndlerseitiger Ankaufspflicht

Besondere Einschr�nkungen des Marktes, wie sie in einigen Ver�ffentlichungen andiskutiert
werden (z. B. Teilquoten) oder unterschiedliche Gewichtungen verschiedener KWK-Anlagen
(z. B. Unterscheidung zwischen gro§en Heizkraftwerken und kleineren BHKW), sind im vor-
liegenden Bundesratsvorschlag nicht vorgesehen.
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1 . 2 Basisvorschlag Bonusmodell

Im Vergleich zu Quotenmodellen liegen f�r Bonusregelungen nur wenige ausgearbeitete Vor-
schl�ge vor. Eine relativ detaillierte Beschreibung eines m�glichen Bonusansatzes findet sich in
(Fischedick, Hennicke 1999), das hier als Grundlage der nachfolgenden Bewertung verwendet
werden soll. Dieses Konzept ist nach dem Verst�ndnis der Verfasser unter der Maxime entwik-
kelt worden, die wechselseitigen Blockaden bei der Diskussion um das F�r und Wider von
Quotenregelungen zu �berwinden und den energiepolitischen Handlungsspielraum zu erweitern.
Dabei wurde davon ausgegangen, dass sowohl mengen- als auch preisorientierte Regelungen
sinnvolle und effiziente Instrumente zur St�rkung der Marktposition der KWK sein k�nnen und
damit sowohl Quoten als auch Bonusmodelle ma§geblich dazu beitragen k�nnen, die ange-
strebte erhebliche Ausweitung der KWK-Kapazit�ten zu realisieren. Ziel war daher nicht, ein
gegen�ber dem Quotenmodell konkurrierendes Konzept zu entwickeln, sondern eine Alternative
aufzuzeigen, die bei entsprechender politischer Akzeptanz m�glicherweise schneller Aussicht
auf Umsetzung hat bzw. sich m�glicherweise als �bergangsinstrument eignen k�nnte.

Die Bonusregelung geht dabei von der Grundpr�misse aus, dass sich die KWK als hocheffizi-
ente Art der Stromerzeugung unter fairen Wettbewerbsbedingungen behaupten und durchsetzen
kann. Diese fairen Marktchancen sind aber aufgrund ungleicher Ausgangs- und Startbedingun-
gen insbesondere in der derzeitigen Umbruchphase nicht gegeben.

Das Grundprinzip der Bonusregelung l�§t sich wie folgt darstellen: Der KWK-Betreiber ver-
kauft im Rahmen des Bonusmodell seinen KWK-Strom auf dem freien Markt, erh�lt aber zu-
s�tzlich bei der Netzeinspeisung einen fixen Bonus vom Netzbetreiber. Zur Finanzierung dieses
Bonus wird vergleichbar der Stromsteuer beim Letztverbraucher proportional zur Stromabnah-
me aus dem Netz von den Netzbetreibern ein Netzaufschlag erhoben. Dieser Netzaufschlag wird
zentral ermittelt und hieraus resultierende unterschiedliche Belastungen der Netzbetreiber im
Rahmen eines nationalen Ausgleichsverfahrens wettbewerbsneutral ausgeglichen.

Die erreichbare Gesamtverg�tung ist im Gegensatz zum Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) f�r
erneuerbare Energien hierbei nicht fix vorgegeben. Zudem ist die Implementierung einer Ab-
nahmepflicht nicht vorgesehen. Das Risiko, den Strom auch absetzen zu k�nnen, bleibt dem-
nach beim Betreiber, kann aber �ber die H�he des Bonus gesteuert werden.

Den Bonus erhalten nur solche KWK-Anlagen, die ein �kologisches Mindestkriterium erf�llen,
mit dem sichergestellt wird, dass in jedem Fall nur solche KWK-Anlagen einen Bonus erhalten,
die gegen�ber einer alternativen getrennten Versorgung zu einer Minderung des Aussto§es kli-
marelevanter Spurengase f�hren. Dieses Kriterium kann sich zun�chst vereinfacht an den beste-
henden Anforderungen der �kologischen Steuerreform orientieren. Einbezogen werden dann z.
B. nur solche KWK-Anlagen, die mindestens die f�r die Erreichung der Mineral�lsteuerbefrei-
ung im Rahmen der �kosteuerreform definierten Anforderungen (Monatsnutzungsgrad oberhalb
von 70 %) erf�llen. F�r Anlagen, die nur einen Teil der Stromerzeugung in KWK realisieren,
wird nur dieser Teil als KWK-Strom anerkannt. Im Sinne einer Erh�hung der Zielgenauigkeit
sind allerdings andere Kriterien zu bevorzugen, die einen st�rkeren Bezug auf die tats�chlich
erreichbare CO2-Minderung legen (z. B. Mindest-Minderungsbeitrag gegen�ber einem festge-
legten Referenzszenario mit Unterscheidung zwischen bestehenden Anlagen und dem Neubau
von Anlagen).
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Der Bonus wird so ausgerichtet, dass f�r durchschnittlich (gute) KWK-Anlagen kostenorien-
tierte Preise resultieren, f�r ineffiziente Anlagen aber keine Kostendeckung erreicht wird. Der
Bonus bestimmt sich vor diesem Hintergrund aus der Differenz zwischen einem definierten
kostenorientierten Verg�tungssatz, der an den langfristigen Grenzsystemkosten der Stromer-
zeugung in KWK-Anlagen (inkl. W�rmegutschrift) ausgerichtet werden kann, und an einem die
realen Bedingungen repr�sentierenden Referenz-Marktpreis (vgl. Abbildung 2). Beide Gr�§en
sollten unter Beteiligung der betroffenen Verb�nde im weitestm�glichen Konsens festgelegt
werden.
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Abbildung 2: Bonusmodell mit nationalem Ausgleichsverfahren

Auf der Basis dieser Definition (Orientierung an den langfristigen Grenzkosten) ist der Bonus
als Instrument zu verstehen, das

• sicherstellt, dass bestehende Kraftwerke in der Regel die kurzfristigen Grenzkosten
(Brennstoffkosten, Personalkosten etc.) erwirtschaften k�nnen, somit f�r diese zun�chst ein
hinreichender Anreiz zum Weiterbetrieb besteht

• dar�ber hinausgehend f�r diese (bestehenden Anlagen) einen Beitrag dazu leistet, den Kapi-
taldienst zu erbringen und damit stranded investments zu vermeiden bzw. zu verringern und

• f�r neue Anlagen konkurrenzf�hige Wettbewerbsbedingungen auf Vollkostenbasis geschaf-
fen werden.

Zur Ber�cksichtigung der unterschiedlichen Voraussetzungen mu§ der Bonus zumindest nach
Leistungsgr�§e und ggf. Energietr�ger differenziert werden. Aus Gr�nden der Vereinfachung
k�nnte eine detaillierte Unterscheidung zwischen bestehenden Anlagen und Neuanlagen ggf.
entfallen. Aufgrund in aller Regel h�herer variabler Kosten bedeutet dies allerdings, dass beste-
hende Anlagen - sofern sie noch nicht abgeschrieben sind - dann keine vollst�ndige Abdeckung
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des Kapitaldienstes erhalten w�rden. Anlagen, die �lter als 19 Jahre und damit abgeschrieben
sind, m�§te nach dieser Philosophie ein um den Fixkostenanteil reduzierter Bonus gew�hrt
werden. F�r diese Anlagen w�rde dann jedoch in aller Regel eine Bonuszahlung insgesamt ent-
fallen. Zu bedenken ist dabei allerdings, dass diese Anlagen h�ufig deutlich h�here Brennstoff-,
Wartungs- und vor allem auch Personalkosten aufweisen10. Dies macht wiederum - sollen An-
reize zum Weiterbetrieb erhalten bleiben - eine Anhebung des Bonus zur Abdeckung der h�he-
ren kurzfristigen Grenzkosten erforderlich (vgl. Anlage A2). Vor dem Hintergrund der ge-
steckten Ziele (Ausbau der �kologisch effizienten KWK) mu§ die Bonuszahlung f�r diesen
Anlagentyp in jedem Fall befristet werden. Sie kann allenfalls als �bergangshilfe bis zum Ersatz
der bestehenden KWK-Anlagen durch effizientere, neue KWK-Anlagen am gleichen Standort
verstanden werden.

Weitergehende Vereinfachungen werden im vorliegenden Bonuskonzept angedacht (z. B. ener-
gietr�gereinheitlicher Bonus bei einer zus�tzlichen Gew�hrung von Umr�stungshilfen, char-
genweise Gew�hrung des Bonus; alternative Regelungen f�r kleine KWK-Anlagen) aber nicht
im einzelnen ausgef�hrt.

Der Geltungsbereich der Bonusregelung bezieht sich prinzipiell auf jede Form der KWK-
Stromeinspeisung in das Netz zur Belieferung von Letztverbrauchern. Dies gilt unter der Vor-
aussetzung von Unbundling (rechnerische Trennung zwischen Stromerzeugung und Trans-
port/Verteilung) auch f�r die Einspeisung aus kommunalen KWK-Anlagen in stadtwerkseigene
Netze.

F�r die Eigenerzeugung von KWK-Strom wird ebenfalls ein Bonussystem vorgeschlagen, wo-
bei hier als Bezugsbasis f�r die Festlegung des Bonus von deutlich h�heren Vergleichspreisen
(die Eigenerzeugung konkurriert mit dem Strombezug11 und nicht mit der Stromerzeugung in
Gro§kraftwerken) ausgegangen werden kann.

Bei antizipierten heutigen Marktpreisen f�r Strom frei Kraftwerksgrenze von 3,5 Pf/kWh und
der Annahme, dass im Rahmen der Verb�ndevereinbarung zur Netzbenutzung Gutschriften f�r
die dezentrale Stromeinspeisung auf der Basis real erreichter Netzkosteneinsparungen umgesetzt
werden, resultiert f�r die Netzeinspeisung aus KWK-Anlagen nach o. g. Vorgaben ein Bonus
von 0,7 Pf/kWh f�r Gro§anlagen und bis zu 6,9 Pf/kWh f�r Kleinstanlagen. F�r die Eigener-
zeugung liegen die entsprechenden Werte in der Mehrzahl zwischen 1,0 Pf/kWh und 3,0
Pf/kWh. Eine detaillierte Auflistung der vorgeschlagenen Bonuszahlungen findet sich im An-
hang. Im Zuge erwartbarer Ver�nderungen der Marktverh�ltnisse wird vorgeschlagen, die Bo-
nuss�tze entsprechend dynamisch anzupassen (in der Regel sollte f�r Neuanlagen einmal j�hr-
lich eine Neufestlegung erfolgen).

Aufgrund des vorgeschlagenen nationalen Umlageverfahrens auf die Netzkosten ist das Bonus-
system wettbewerbsneutral. �berproportional belastete Netzbetreiber erhalten �ber einen Aus-
gleichsfonds einen Lastenausgleich. Grunds�tzlich ist aber auch eine Finanzierung der zus�tzli-
chen Aufwendungen aus dem �kosteueraufkommen denkbar. Erste �berschl�gige Rechnungen
f�r die Finanzierung des Bonussystem f�hren zu j�hrlichen Belastungen von 1,0 bis 1,6 Mrd.

                                                
10  �ltere Heizkraftwerke weisen gegen�ber Neuanlagen auf gleicher Brennstoffbasis nicht selten mehr als doppelt
so hohe Personalkosten auf.
11  In den Strombezugskosten sind neben den Erzeugungskosten auch Netzdurchleitungskosten, Steuern und Kon-
zessionsabgaben sowie Margen der Stromh�ndler enthalten.
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DM/a. Dies entspr�che einem allgemeinen Netzaufschlag von rund 0,2 Pf/kWh bzw. einer Er-
h�hung der Stromsteuer von etwa 0,5 Pf/kWh12.

Das hier diskutierte Bonusmodell unterscheidet sich damit sowohl von der Zielsetzung
(mindestens Verdopplung der KWK-Kapazit�t) als auch hinsichtlich des Geltungsbereichs und
der differenzierten Ausgestaltung der Bonuss�tze von dem im Dezember 1999 im Rahmen eines
Vorschlags f�r ein KWK-Gesetz in die Diskussion gebrachten Ansatz zur F�rderung der KWK.
Dieser geht von einer im wesentlichen auf kommunale KWK-Anlagen (mit mehr als 75 % im
kommunalen Besitzverh�ltnis) beschr�nkte Zuweisung von Bonuszahlungen f�r einen Teilaus-
schnitt aller KWK-Anlagen (betroffen sind lediglich turbinenbasierte Kraftwerke13) von zu-
n�chst 3 Pf/kWh (j�hrlich abnehmend um 0,5 Pf/kWh) aus. Dar�ber  hinaus sind weitere Bo-
nus-/Einspeisemodelle in der Diskussion (z. B. begrenzt auf kleine KWK-Anlagen ein Vor-
schlag vom Verband f�r W�rmelieferung: VfW 1999), die hier ebenfalls nicht weiter betrachtet
werden.

   Zusatzvariante      Bonusmodell      1:

Nach Vorlage des Bonusvorschlages von (Fischedick/Hennicke) sind nicht nur Ver�nderungen
in Bezug auf die KWK im Rahmen der 2. Stufe der �kologischen Steuerreform beschlossen
worden (vor allem Erh�hung der Bagatellgrenze auf 2 MWel), sondern zwischenzeitlich gef�hrte
Diskussionen haben auch gezeigt, dass f�r kleinere Anlagen im Bonusansatz ein hoher Verwal-
tungsaufwand gesehen wird. Vor diesem Hintergrund wird abweichend von dem zuvor darge-
stellten Grundmodell eine Variante eingef�hrt.

Die Variante geht davon aus, dass kleine Anlagen zu gro§en Teilen im Rahmen der Eigenstrom-
erzeugung eingesetzt werden. Insofern d�rfte eine Festlegung von einheitlichen (statt differen-
zierten) Bonuss�tzen f�r die Einspeisung in das Netz (die ja ohnehin, d. h. unabh�ngig von der
Bonusregelung, me§technisch erfa§t werden mu§) von kleinen Anlagen (bis 5 MW) nur geringe
Mitnahmeeffekte zur Folge haben. Dar�ber hinaus wird in der Variante auf eine Bonuszahlung
f�r die Eigenerzeugung bis zu einer Leistung von 2 MW vollst�ndig verzichtet. Dabei wird ver-
einfachend unterstellt, dass f�r Kunden aus dem Tarifkundenbereich bzw. Contractoren, die
diese stellvertretend beliefern, ein solcher Bonus aufgrund des zugrundezulegenden Ver-
gleichs(Markt-)preises nach den angesprochenen �nderungen im Rahmen der Steuerreform
nicht mehr notwendig ist. Eine Ausnahme bilden hiervon Anlagen mit einer Leistung unterhalb
von 50 kW, die einen Investitionszuschu§ von den L�ndern oder dem Bund erhalten sollten.
F�r Sondervertragskunden sind andere Vergleichs(Markt-)preise anzulegen, so dass Eigener-
zeugungsanlagen hier nicht in jedem Fall kostendeckend arbeiten k�nnen. Den Betreibern steht
aber frei, den gesamten Strom in das Netz einzuspeisen und damit von der dort geltenden Bo-
nusregelung zu profitieren.

                                                
12  Aufgrund der geringeren Belastung des produzierenden Gewerbes ergibt sich bei der Steuerl�sung eine spezi-
fisch h�here Belastung.
13  BHKW sind hier wohl mit der Begr�ndung der bereits bestehenden F�rderung durch die �kosteuer
(Bagatellgrenze 2 MWel) nicht einbezogen worden. Damit w�rden aber gr�§ere BHKW aus beiden Rastern fallen
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   Zusatzvariante      Bonusmodell      2:

Von Seiten des Bundesministerium f�r Finanzen (BMF) wird neuerdings darauf hingewiesen,
dass der Einf�hrung einer Bonuszahlung (vom Netzbetreiber an den Erzeuger von KWK-
Strom) ggf. rechtliche Hindernisse entgegenstehen, da diese als direkte Subventionierung ange-
sehen werden k�nnte. Sollte sich diese Rechtsauffassung durchsetzen, m�§te das Bonusmodell
grunds�tzlich in ein Einspeisemodell umgestaltet werden. Die Einspeiseverg�tung w�rde sich
dann technologiespezifisch aus der Summe aus Bonus sowie durchschnittlichem Marktpreis
(inkl. Netzkostengutschrift) zusammensetzen. F�r dieses Konzept gelten die Subventionsein-
spr�che nicht, da es sich hierbei - vergleichbar dem Stromeinspeisungsgesetz - um eine Art
ãZwangskaufÒ handelt und die Verf�gungsgewalt �ber den Strom an den Netzbetreiber �ber-
geht. F�r diejenigen KWK-Anlagen, die vornehmlich Strom in das Netz einspeisen, erh�ht sich
durch eine derartige Ausgestaltung die Absatzgarantie und stellt sich eine vollst�ndige Unabh�n-
gigkeit von konkurrierenden Niedrigpreisangeboten ein. Demgegen�ber entf�llt bei dieser Re-
gelung die M�glichkeit, auch die Eigenerzeugung durch einen Bonus zu unterst�tzen. In der
Zusatzvariante wird daher unterstellt, dass dieser Nachteil durch die Gew�hrung spezifischer
Investitionszusch�sse oder vergleichbarer flankierender Instrumente ausgeglichen wird.

2 Auswahl der Bewertungskriterien

Die energiepolitische Debatte in Bezug auf die Weiterentwicklung der KWK ist vielschichtig.
Insofern greift eine Fokussierung der Bewertung von F�rderoptionen auf ein Kriterium zu kurz.
Nachfolgend sind die aus heutiger Sicht wesentliche Kriterien zusammengefa§t, die bei der an-
schlie§enden Bewertung von F�rdermodellen ber�cksichtigt werden sollen.

Wettbewerbskonformit�t: Inwieweit garantieren die Modelle faire und gleiche Wettbewerb-
schancen f�r alle ma§geblichen Akteure? K�nnen die ggf. entstehenden Mehrkosten bzw. son-
stigen Lasten gerecht und wettbewerbsneutral umgelegt werden?

Kompatibilit�t mit deutschem und EU-Recht: Der Handlungsspielraum der Energiepo-
litik wird durch die bestehenden nationalen Gesetze und zunehmend durch die EU-
Rechtssprechung sowie die Vorgaben der EU-Kommission eingegrenzt. Dies gilt insbesondere
auch f�r die KWK. Neben den Vorgaben der EU-Richtlinie sind hier insbesondere das Waren-
verkehrsrecht aber auch die Gemeinschaftsstrategie f�r KWK der EU-Kommission aus dem
Jahr 1997 zu nennen. Trotz der Relevanz vor allem auch EU-rechtlicher Fragen bei der Umset-
zung von F�rderoptionen m�ssen diese hier unbehandelt bleiben. Es ist jedoch aufgrund bereits
vorliegender juristischer Expertisen und sonstiger Analysen davon auszugehen, dass f�r beide
in Kapitel 1 vorgestellten Modelle diesbez�glich noch Kl�rungsbedarf besteht. Dies betrifft z.
B. die Frage der Verfassungkonformit�t der Bonusregelung (inwieweit sind Parallelen zum
Kohlepfennig zul�ssig, der aus verfassungsrechtlichen Gr�nden entfallen mu§te oder k�nnen
Parallelen zum - nach verschiedenen Einsch�tzungen deutscher Gerichte - verfassungskonfor-
men Stomeinspeisungsgesetz f�r die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gezogen wer-
den).

Zielerreichungsgrad: Diskutiert wird hier, wie hoch die Wirksamkeit des jeweiligen Schl�s-
selinstrumentes (Quote oder Bonusregelung) auf die Zielerreichung ist oder ob zus�tzlich flan-
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kierende und ggf. auch kostentr�chtige Ma§nahmen notwendig sind (Zielrichtung: CO2-
Minderung und Energieeinspareffekt). Analysiert wird zudem in welcher Form die F�rderoptio-
nen auf die bestehenden Anlagen positiv wirken (Bestandsschutz), d. h. z. B. einen Beitrag
dazu leisten k�nnen stranded investments zu verringern, und/oder Anreize f�r den Neubau von
KWK-Anlagen schaffen.

Behandlung von Stromimporten: Inwieweit bleiben die vorgeschlagenen Ma§nahmen auf
die nationale Ebene begrenzt oder sind sie im europ�ischen Verbund zu sehen?. Welcher Anteil
der Zielerreichung (mit welcher Konsequenz) wird auf die europ�ische Ebene durch vermehrte
Importe von Strom aus erneuerbaren Energien oder KWK verlagert?

�konomische Aspekte: Unterstellt man, dass die betrachteten Instrumenten/-b�ndel jeweils
zur gleichen Zielerreichung f�hren, unterscheiden sich diese hinsichtlich der �konomischen
Effekte haupts�chlich in den Punkten volkswirtschaftliche Effizienz, Transaktionskosten und
Verwaltungsaufwand, Mitnahmeeffekte sowie ggf. technologische aber preisrelevante Beson-
derheiten (z. B. �berproportionale F�rderung sehr teuerer oder sehr billiger Technologien).
Unterschiede in den Modellen werden aufgezeigt und qualitativ bewertet. Eine quantitative Be-
wertung ist hier nur in Ans�tzen m�glich.

Technologie- und industriepolitische Impulse: Mit diesem Kriterium kann abgesch�tzt
werden, ob die Instrumente den technologiespezifischen Unterschieden im Bereich KWK ge-
recht werden und ggf. w�nschenswerte Impulse f�r bestimmte Technologien im ausreichenden
Umfang gesetzt werden k�nnen oder im Gegenteil bestimmte technologische Entwicklungen
behindert werden (Zielrichtung Kostendegression/Technologieentwicklung).

Akzeptanz und langfristige Kalkulierbarkeit: Im Mittelpunkt steht hier die Frage wie
hoch die Akzeptanz f�r die Umsetzung des jeweiligen Instrumentes bei den betroffenen Akteu-
ren (Energiewirtschaft, Industrie, privater Verbraucher) ist. Der Akzeptanzgrad wird dabei im
entscheidenden Umfang von der Verteilung der entstehenden Kosten auf die verschiedenen
Gruppen, die Transparenz und die langfristige Kalkulierbarkeit des Instrumentes abh�ngen.
Letzteres ist als Ma§ f�r die Verl�§lichkeit energiepolitischer Vorgaben sowie als Me§latte f�r
die Investitionssicherheit von entscheidender Bedeutung.

Kompatibilit�t mit anderen Feldern der Energiepolitik: Hier wird diskutiert, inwie-
weit die vorgeschlagenen Ma§nahmen mit bestehenden oder in der Diskussion befindlichen
energiepolitischen Instrumenten in anderen Bereichen der Energiepolitik kompatibel sind und
ggf. Synergieeffekte ausgesch�pft werden k�nnen.

Zeithorizont der Umsetzbarkeit: Ausgehend von der derzeitigen Wettbewerbssituation der
KWK ist schnelles energiepolitisches Handeln erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist zu dis-
kutieren, ob die vorgeschlagenen Regelungen bereits kurz-, mittel oder erst l�ngerfristig um-
setzbar sind.

3 Einordnung der definierten F�rderoptionen

F�r die zuvor definierten F�rderoptionen Bonusmodell und Quotenregelung soll im folgenden
eine deskriptive Einordnung anhand der abgeleiteten Kriterien erfolgen. Im Rahmen dieser
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Kurzexpertise mu§ sich die Diskussion in der Regel auf qualitative Aspekte beschr�nken. In
einzelnen F�llen sind f�r den Vergleich der Instrumente auch nur einfache +/- Wertungen m�g-
lich. Zus�tzlich sei hervorgehoben, dass nicht alle Kriterien getrennt voneinander betrachtet
werden k�nnen, sondern h�ufig R�ckkopplungen zu beobachten sind.

Wettbewerbskonformit�t:

   Quotenmodell:   Betreiber von KWK-Anlagen stehen im direkten Wettbewerb mit anderen An-
bietern von Strom, k�nnen aber zus�tzlich - in einer Art zweiter Strommarkt - das Qualit�ts-
merkmal KWK-Strom (auch getrennt von der physischen Stromlieferung) vermarkten
(zertifikatgleicher Handel mit Best�tigungen). Erfahrungen aus anderen L�ndern zeigen, dass
Quotenmodelle als Instrumente einer marktwirtschaftlichen wettbewerbskonformen Umweltpo-
litik angesehen werden k�nnen. Analogien k�nnen insbesondere zu dem in den USA einge-
f�hrten Handel mit Verschmutzungszertifikaten (bezogen auf klassische Schadstoffe wie z. B.
Schwefeldioxid) gezogen werden.

Durch die im Rahmen des ãzertifikatsgleichen HandelsprinzipsÒ erfolgende Beschr�nkung auf
den monet�ren Handel mit dem Qualit�tsmerkmal KWK-Strom und den Verzicht auf die physi-
sche Durchleitung von Strom wird allen Stromh�ndlern standortunabh�ngig erm�glicht, an die-
sem zweiten Strommarkt teilzunehmen. Damit liegen prinzipiell auch f�r diejenigen verpflichte-
ten Unternehmen mit Eigenerzeugung aber schlechten Standortbedingungen (z. B. geringe
W�rmedichte im Versorgungsgebiet) die notwendigen Zugangsvoraussetzungen f�r den Wett-
bewerbsmarkt um die Zusicherungen der KWK-Stromerzeugung vor. Dennoch bleibt ein - ge-
wollter - Vermarktungsvorteil f�r diejenigen Unternehmen, die selber KWK-Anlagen betreiben.
Inwiefern dieser vermeindliche Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz die Basis f�r Klagen
darstellen k�nnte, bleibt zu pr�fen.

   Bonusmodell:   Das hier zur Bewertung anstehende Bonusmodell ist ebenfalls als wettbewerbs-
neutral zu betrachten. Es greift indirekt in die Marktpreisgestaltung ein. Der Erzeuger von
KWK-Strom ist weiterhin selbst daf�r verantwortlich, den von ihm bereitgestellten Strom auf
dem Wettbewerbsmarkt abzusetzen. Er erh�lt nur einen zeitlich befristeten fixen (auf die kWh-
Stromerzeugung bezogenen) Bonus als Anpassung an die derzeitige Wettbewerbssituation. In-
sofern wirkt der Bonus vergleichbar einem sich am Markt bildenden Preis f�r die Zusicherung
der Stromerzeugung in KWK-Anlagen im Rahmen von Quotenmodellen, ist aber hier von
vornherein auf einen bestimmten Wert festgelegt. F�r die Ebene der Stromh�ndler entstehen aus
dem Bonusmodell keine neuartigen Anforderungen und damit auch keine Ver�nderungen der
Wettbewerbssituation.

Ungleichbelastungen und sich hieraus ableitende rechtliche Fragen in Bezug auf das Bonusmo-
dell bestehen

• hinsichtlich der M�glichkeit, dass sich Stromerzeuger und -verbraucher der Mitfinanzierung
(Netzumlage) entziehen k�nnen, wenn sie eigene Leitungen bauen (paralleler Leitungsbau
nach ¤ 13 (1) EnWG) oder Strom selber erzeugen

• hinsichtlich der Gefahr, dass der �berwiegende Anteil der Zusatzaufwendungen ohne weitere
Vorschriften f�r die Umlage der entstehenden Aufwendungen auf die kleinen Verbraucher
�berw�lzt wird und
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• in Bezug auf einen nennenswerten Abflu§ der Mittel in das benachbarte Ausland (Import von
KWK-Strom).

In den bisher noch unzureichend entflochtenen Stromm�rkten kann der Verweis auf eine beste-
hende Konkurrenz durch parallelen Leitungsbau von den EltVU u. U. dazu genutzt werden,
Netzumlageverfahren zu behindern14. Eine ungleichm�§ige Verteilung der Kosten auf die Ver-
brauchergruppen ist nach dem hier vorliegenden Vorschlag der Umlage der Aufwendungen -
proportional zur abgenommenen Strommenge - im Rahmen eines Netzaufschlagverfahrens aus-
geschlossen. Bei einer derartigen Verteilung der entstehenden Mehraufwendungen auf alle
Stromkunden resultierende vergleichsweise geringe Netzaufschlag. Dieser d�rfte in aller Regel
keinen ausschlaggebenden Grund f�r einen parallelen Leitungsbau darstellen. Diese Gefahr
parallelen Leitungsbaus bleibt zudem dann beschr�nkt, wenn in das Umlageverfahren alle Teil-
netze, d. h. jegliche Stromversorgung au§erhalb der Eigenversorgung (d. h. auch Stichleitun-
gen aus dem Ausland), einbezogen werden. Paralleler Leitungsbau bleibt dann nur noch f�r die
Eigenversorgung an verschiedenen Standorten interessant. Aber auch hier ist in der Praxis auf-
grund des hohen Kapitalaufwandes zu erwarten, dass parallele Netzerrichtungen eher die Aus-
nahme bleiben.

Schlie§lich k�nnten sich industrielle und sonstige Eigenerzeuger den netzseitigen Aufschl�gen
entziehen. Diesbez�glich k�nnte verfassungsrechtliche Bedenken ge�u§ert werden. Dagegen
spricht, dass diese Vorgehensweise zu Teilen zumindest auch der g�ngigen Praxis bei der �ko-
steuererhebung entspricht, die ebenfalls f�r die Eigenerzeugung (hier allerdings bis zu einer
Bagatellgrenze von 0,7 MW) nicht erhoben wird. Zum anderen erfolgt die Eigenstromerzeu-
gung h�ufig in KWK-Anlagen, also genau der Form der Stromerzeugung, die mit dem Bonus-
modell gef�rdert werden soll. Letztlich besteht auch die M�glichkeit den resultierende Netzauf-
schlag (in Form des Anlegens erh�hter Vergleichsbezugspreise) bei der Festsetzung des Bonus
f�r die KWK-Stromeigenerzeugung zu ber�cksichtigen.

Zielerreichungsgrad:

   Quotenmodell:   Mit der Einf�hrung von Quoten k�nnen im Gegensatz zu Bonusregelungen be-
stimmte Marktanteile gezielt angesteuert werden, sofern eine permanente Quotenerh�hung um-
gesetzt wird. In aller Regel bestehen dar�ber hinausgehend aber keinerlei Anreize zur Stromer-
zeugung aus KWK-Anlagen, so dass eine Dynamisierung der Quotenregelung, d. h. eine zeit-
gerechte Anpassung der festgesetzten Quoten an das Marktgeschehen15 und nationale Zielset-
zungen (z. B. Klimaschutzziele) notwendig ist, um die angestrebten bzw. notwendigen Innova-
tions- und Preissenkungspotentiale erreichen zu k�nnen. Angesichts der Vorgaben in der Bun-
desratsvorlage zur Quotenregelung (Ausrichtung der Quote innerhalb eines Zehnjahreszeitraums
an einer Verdopplung des Anteils) k�nnen in jedem Fall die Anspr�che an den Klimaschutz
ad�quat Ber�cksichtigung finden.

                                                
14 Die Stadtwerke Landshut haben sich z. B. mit der Begr�ndung, dass die Bayerischen Motorenwerke sofort eine
Stichleitung bauen w�rden, gegen die vom Stadtrat beschlossene Einf�hrung einer kostendeckenden Verg�tung
gewandt.
15  Erfahrungen aus anderen Bereichen der Energiewirtschaft (z. B. dynamische Entwicklung der Windenergie in
den neunziger Jahren) zeigen, dass reale Entwicklungen auch untersch�tzt werden k�nnen und festgelegte Quoten
diesbez�glich ggf. markthemmend wirken k�nnen.
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Je nach Ausgestaltung wirkt eine Quotenregelung auf drei verschiedenen Ebenen:

• Ausbau der heimischen Stromerzeugung in KWK-Anlagen

• (m�glicherweise) Einfuhr von KWK-Strom aus dem Ausland

• Bestandsschutz bestehender KWK-Anlagen

Wie die Diskussion zu nachfolgendem Kriterium zeigt, ist die Gefahr von massiven KWK-
Stromimporten als eher begrenzt einzusch�tzen, so dass sich im wesentlichen eine Konkurrenz-
situation zwischen bestehenden Anlagen, ihrem (ggf. vorzeitigen) Ersatz und dem Neubau von
KWK-Anlagen in Deutschland einstellen wird. Vor diesem Hintergrund ist die Wirkung einer
Quotenregelung im entscheidenden Ma§e davon abh�ngig, welcher Preis sich f�r die Zusiche-
rung der Stromerzeugung in KWK-Anlagen am Markt durchsetzen l�§t. Dieser Preis bestimmt
sich abh�ngig von der Quotenh�he auf der Basis der notwendigen Anreize, die die einzelnen -
nun aber in Konkurrenz zu einander stehenden - Anlagen f�r einen konkurrenzf�higen Weiter-
betrieb oder den Neubau mindestens ben�tigen. Dies ist

• f�r den Weiterbetrieb bestehender Anlagen mindestens die Differenz zwischen kurzfristigen
Grenzkosten16 und Vergleichsmarktpreis (ggf. zuz�glich Netzkostengutschriften)

• f�r den Neubau von Anlagen ist demgegen�ber eine Vollkostenabdeckung auf der Basis
langfristiger Grenzkosten notwendig (d. h. inklusive der fixen Kosten f�r den Kapitaldienst)

Da letztere in aller Regel h�her liegen d�rften als die kurzfristigen Grenzkosten vieler bestehen-
der Kraftwerke, werden bei vorgegebener Quotenh�he und unter der Voraussetzung, dass sich
ein einheitlicher Quotenpreis einstellt, der sich am Preis des Grenzanbieters orientiert, zun�chst
vor allem die bestehenden Anlagen weiter eingesetzt werden. Erst bei dar�ber hinausgehenden
Mengenverpflichtungen werden dann im gro§en Umfang neue Anlagen errichtet werden (vgl.
Abbildung 3). Aufgrund der zumeist spezifisch deutlich h�heren variablen Kosten (vor allem
f�r Personal) �lterer Kraftwerke stellt sich allerdings von Anfang an zwischen diesen und Neu-
anlagen eine Konkurrenzsituation ein. Hierdurch besteht f�r diesen Anlagentyp ein hoher Anreiz
des vorzeitigen Ersatzes, um das Delta zwischen ben�tigtem Anreiz und Quotenpreis zu erh�-
hen.

                                                
16  d. h. der variablen Kosten f�r Brennstoff, Personal, Wartung und Versicherung etc.. Auch im Rahmen der
kurzfristigen Grenzkosten lassen sich noch weitere Unterteilungen machen. W�hrend z. B. Brennstoffkosten sofort
nach Stillegung entfallen, m�ssen bei Personalkosten ggf. �bergangszeitr�ume von einigen Jahren ber�cksichtigt
werden. Bei den anfallenden Wartungs- und Instandhaltungskosten besteht h�ufig Spielraum, so dass bestimmte
Vorhaben zeitlich verschoben werden k�nnen.
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Abbildung 3: Resultierender Quotenpreis und notwendiger Anreiz zum Betrieb bestehender oder neuer KWK-

Anlagen bei einer Orientierung an den langfristigen Grenzkosten von Neukraftwerken

Unter Zugrundelegung des Grenzanbieter bestimmten, einheitlichen Quotenpreises kann die
Differenz zwischen diesem Quotenpreis und dem notwendigen Anreiz zur Abdeckung der kurz-
fristigen Grenzkosten f�r bestehende Anlagen zur (m�glicherweise aber nur teilweisen) Abdek-
kung des Kapitaldienstes und damit zur Vermeidung/Verringerung von stranded investments
genutzt werden.

Inwieweit sich ein �ber die bisherigen Annahmen hinausgehender Grenzanbieterpreis am Markt
durchsetzen l�§t und damit ggf. auch weitergehende Beitr�ge zur Kapitaldienstabdeckung gelei-
stet werden k�nnen ist unsicher. Zumindest prinzipiell denkbar w�re aber insbesondere bei
kurzfristig bereits sehr hohen Anspr�chen an die zu erreichenden Mengen auch eine Orientie-
rung dieses Grenzanbieterpreises an den Vollkosten der heute noch nicht abgeschriebenen
Kraftwerke (vgl. Abbildung 4). In diesem Fall ist der Beitrag zur Vermeidung von stranded
investments am h�chsten, jedoch voraussichtlich zu dem Preis - zumindest in der Anfangszeit -
deutlich h�herer Mitnahmeeffekte, worauf sp�ter noch detaillierter eingegangen wird.
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Abbildung 4: Resultierender Quotenpreis und notwendiger Anreiz zum Betrieb bestehender oder neuer KWK-

Anlagen bei einer Orientierung an den langfristigen Grenzkosten von bestehenden Anlagen

Der mit Quotenmodellen erreichbare Bestandsschutz sowie die m�glichen Beitr�ge zur Verringe-
rung von stranded investments h�ngen dementsprechend entscheidend von der Quotenh�he
einerseits und der auf der Basis der gegebenen Marktverh�ltnisse hieraus resultierenden Quo-
tenpreise andererseits ab. Der mit Quotenmodellen erreichbare Bestandschutz f�r bestehende
KWK-Anlagen (d. h. Hilfestellung f�r den Weiterbetrieb) ist daher im besonderen Ma§e abh�n-
gig von der festgesetzten Anfangsmengenverpflichtung und hierdurch steuerbar. F�r die heute
in Betrieb befindlichen Anlagen besteht bei ausreichend hohen Anfangsquoten in jedem Fall eine
Schonfrist, die sich an der Bauzeit neuer KWK-Anlagen im industriellen Bereich orientiert und
sch�tzungsweise ein bis drei Jahre betr�gt. Aufgrund der Konkurrenzsituation zwischen neuen
und bestehenden Anlagen in Bezug auf die Quotenerf�llung mu§ die Quote aber auch hoch ge-
nug sein, um hinreichende Anreize f�r den Neubau zu erzielen. Auf der anderen Seite besteht
aber die Gefahr, mit zu anspruchsvoll definierten Quoten die realen Anpassungsm�glichkeiten
des Marktes zu �bersch�tzen und negative Preiseffekte zu induzieren17. Aus Sicherheitsgr�nden
m�§te demnach - soweit m�glich - immer eine Quotenh�he festgelegt werden, die knapp unter-
halb der Marktm�glichkeiten liegt. Die Definition und Festlegung dieser Marktm�glichkeiten ist
jedoch immer mit hohen Unischerheiten verbunden.

Unabh�ngig vom F�rdermodell ist in jedem Fall zu diskutieren, ob und in welchem Ma§e ein
Bestandsschutz politisch �berhaupt gewollt ist. Aus �kologischen Gr�nden ist es ohne weitere
Differenzierung der Qualit�t der KWK (z. B. spezifischer CO2-Minderungsbeitrag) zun�chst

                                                
17  Auf der anderen Seite kann nat�rlich auch eine Untersch�tzung der Marktdynamik (so wurde z. B. auch die sehr
dynamische Entwicklung der Windenergie im Zuge der Einf�hrung des Stromeinspeisungsgesetzes untersch�tzt)
zu einem ungewollten Abbremsen eigentlich gewollter Entwicklungen f�hren.
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relativ unbedeutend, ob die Kilowattstunde KWK-Strom aus bestehenden oder neuen Anlagen
stammt. Auf den ersten Blick erscheint es diesbez�glich sogar vorteilhafter z. B. bestehende
kohlebefeuerte KWK-Anlagen mit vergleichsweise schlechtem Wirkungsgrad durch hocheffizi-
ente moderne Erdgas-KWK-Anlagen zu ersetzen. Auf der anderen Seite spricht die drohende
Gefahr des Auftretens massiver ãstranded investmentsÒ insbesondere im Bereich der kommu-
nalen Energieversorgung ebenso f�r einen (teilweisen) Bestandsschutz wie arbeitsmarktpoliti-
sche Gesichtspunkte (Arbeitspl�tze in der kommunalen Energiewirtschaft). Dar�ber hinaus ist
zu ber�cksichtigen, dass kommunale Unternehmen in der Vergangenheit basierend auf politi-
schen Vorgaben h�ufig mit dem Bau �kologisch sinnvoller KWK-Anlagen in Vorleistung ge-
treten sind und hierf�r nicht im Nachhinein bestraft werden d�rfen.

Ein weitergehender Bestandsschutz und eine verbesserte Absicherung gegen�ber stranded in-
vestments k�nnte im Rahmen von Quotenmodellen prinzipiell durch die Vorgabe von Teilquoten
erreichbar sein (z. B. f�r kohlebefeuerte Anlagen oder speziell f�r kommunale Anlagen). Auf-
grund der Definition der Quotenregelung als umweltbezogene Warenverkehrsauflage d�rfte dies
aber schwer begr�ndbar sein und damit einer rechtlichen �berpr�fung nicht standhalten
(kommunale KWK-Anlagen sind aufgrund ihrer Besitzform nicht per se besser als andere
KWK-Anlagen). Eine andere M�glichkeit best�nde prinzipiell in der Definition von Mindestzer-
tifikatspreisen (vgl. Variante), wie sie beispielsweise von Traube angeregt werden. Ein Beitrag
zum Bestandsschutz und eine M�glichkeit, diesen in den verschiedenen Bereichen der KWK
sicherzustellen, k�nnte ggf. auch dadurch erreicht werden, dass Teilquoten f�r das nicht produ-
zierende Gewerbe (mit einem Schwerpunkt eher im Bereich der kommunalen KWK) und das
produzierende Gewerbe formuliert werden. Begr�nden lie§e sich eine derartige Teilquotierung
u. U. mit der Unterscheidung dieser beiden Gruppen bei der Besteuerung im Rahmen der �ko-
steuer.

   Bonusmodell:   Unter den in Kapitel 1.2 genannten Voraussetzungen f�hrt das Bonussystem zu
einer Verbesserung der Wettbewerbsposition bestehender effizienter KWK-Anlagen sowie auf-
grund der verbesserten Planungs- und Investitionssicherheit neue KWK-Anlagen zu errichten.
Ein allgemeiner Bestandsschutz f�r alle KWK-Anlagen (d. h. z. B. auch diejenigen mit ver-
gleichsweise schlechtem Wirkungsgrad und bereits hohem Alter) wird mit der vorgeschlagenen
Regelung nicht implementiert. Das Bonussystem st�tzt vielmehr ausschlie§lich bestehende,
hinreichend effiziente Anlagen in ihrem Weiterbetrieb. Eine vergleichsweise zielgenaue Steue-
rung der erfassten Anlagentypen kann �ber die Vorgabe der Bonush�he sowie die Definition der
�kologischen Anforderungen (z. B. Mindest-CO2-Minderung gegen�ber einem Referenzpfad)
erfolgen. Dabei ist die Wirkung in Bezug auf die Abdeckbarkeit von stranded investments bei
einer prinzipiellen Gleichstellung von Alt- und Neuanlagen genauso hoch wie bei Quotenmo-
dellen, wenn sich bei diesen ein Abbildung 3 entsprechendes Marktverhalten einstellt. Vorteil-
haft wirkt sich bei der Bonusl�sung diesbez�glich allerdings die Klasseneinteilung (nach Lei-
stungsgr�§e, Brennstoff und/oder Alter) aus, so dass �ber die gesamte Bandbreite der Anla-
gentypen spezielle Anreizmechanimsmen implementiert werden k�nnen. Hierdurch k�nnen je-
weils spezifische Beitr�ge zur Verringerung von stranded investments geleistet werden.

Im Sinne einer zielorientierten Steuerung ist es ggf. w�nschenswert, dass ein Teil der bestehen-
den (�kologisch nicht vorteilhaften) u. U. auch noch nicht abgeschriebenen KWK-Anlagen aus
dem F�rderraster f�llt und l�ngerfristig keine zus�tzliche Unterst�tzung erhalten. Diese Anlagen
sollten zus�tzliche Anreize f�r ihren vorzeitigen Ersatz (als moderne effizientere KWK-Anlagen)
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oder ein Repowering (Umr�stung auf GUD-Betrieb durch Vorschalten einer Gasturbine im
Verbundbetrieb) erhalten. Dabei ist es im Sinne des Ausbaus der KWK unbedingt notwendig
die bestehenden KWK-Standorte f�r die KWK (aufgrund der guten Ausgangsvoraussetzungen
durch die bereits existierenden Fern- bzw. Nahw�rmenetze) zu halten und einen alternativen
Heizkesselbetrieb der W�rmenetze (bei Abschaltung der bestehenden KWK-Anlagen) zu ver-
meiden.

Es bleibt abzuwarten, ob derartige Anreize in den vorliegenden Vorschl�gen f�r ein Quoten-
oder Bonusmodell im ausreichenden Umfang implementiert sind oder zu diesem Zweck ggf.
zus�tzliche flankierende Ma§nahmen zu ergreifen sind18. In den bisher vorliegenden Bonusan-
s�tzen ist vorgesehen auch �ltere, bereits abgeschriebene Anlagen noch �bergangsweise einen
Bonus zur Abdeckung ihrer h�ufig spezifisch vergleichsweise hohen kurzfristigen Grenzkosten
zu gew�hren. F�r diese Standorte besteht dann zumindest Zeit f�r die Planung und die Realisie-
rung von Ersatzanlagen. In Quotenmodellen ergibt sich immer dann ein automatischer Anreiz,
wenn die Differenz zwischen Quotenpreis und variablen Kosten der bestehenden Anlage gerin-
ger ist als die Differenz zwischen Quotenpreis und Vollkosten einer neuen Anlage.

Durch das Bonusmodell kann nicht vollst�ndig verhindert werden, dass das derzeitig in vielf�l-
tiger Weise zu beobachtende Unterbieten von bestehenden KWK-Anlagen (d. h. das Vorlegen
von konkurrierenden Niedrig- oder Niedrigstangeboten auf der Basis kurzfristiger Grenzkosten)
zumindest teilweise fortgesetzt wird. Durch die Verbesserung der Wettbewerbsgrundlage der
existierenden Anlagen wird diese Vorgehensweise aber gegen�ber der heutigen Situation deut-
lich erschwert19. Im Gegensatz dazu ist eine Fortsetzung der Unterbietungsstrategie im Rahmen
eines Quotenmodells weniger wahrscheinlich, weil sich durch das Verdr�ngen eigentlich �ko-
nomisch sinnvoll zu betreibender KWK-Anlagen der Preis f�r die Quotenerf�llung im Mittel
erh�hen w�rde (im Rahmen der Quotenerf�llung konkurrieren bestehende KWK-Anlagen mit
KWK-Neuanlagen und nicht mit abgeschriebenen Kondensationskraftwerken). Mit Ausnahme
der Unternehmen, die selber �ber einen hohen Anteil KWK-Stromerzeugung verf�gen, kann
daran aber kein Marktteilnehmer Interesse haben.

Ausgehend von verst�rkten Anreizen zum Weiterbetrieb der bestehenden Anlagen erfolgt durch
das Bonusmodell ein deutlicher Anreiz zum Ausbau der KWK, in dem die derzeit bestehenden
Markthemmnisse (niedrige Marktpreise auf der Basis bestehender �berkapazit�ten) ausgegli-
chen werden und sich f�r neue KWK-Anlagen die Chancen auf dem Wettbewerbsmarkt deutlich
erh�hen.

Nachteilig wirkt sich in Bezug auf die Bonusregelung aus, dass im Unterschied zu Quotenre-
gelungen keine zielgenaue Einsteuerung der KWK-Stromerzeugung im Jahresverlauf erfolgen
kann. Die tats�chlich durch das Bonusmodell induzierte Stromerzeugung in KWK-Anlagen
h�ngt entscheidend von der sonstigen Marktentwicklung ab und der Akzeptanz des F�rderin-
strumentes bei den handelnden Akteuren. In gewissen Grenzen ist aber durch eine dynamische
Anpassung der Bonuss�tze im Zeitverlauf (als Reaktion auf das zwischenzeitliche Marktgesche-
hen) eine Justierbarkeit erreichbar.

                                                
18  Dieses Beispiel zeigt die Begrenztheit einzelner Instrumente. Aufgrund der Komplexit�t des Problemfeldes ist
ohnehin davon auszugehen, dass ein konsistentes Ma§nahmenb�ndel notwendig sein wird, um die Ausbauziele zu
erreichen.
19  Eine vollst�ndige Sicherheit gegen�ber strategischen Unterbietungsangeboten stellt die hier betrachtete Varian-
te 2 des Bonusmodells dar, die von einer Ausgestaltung als Einspeiseregelung ausgeht.
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Behandlung von Stromimporten:

Eine der entscheidenden Fragestellungen in der energiepolitischen Debatte ist die Wirksamkeit
der getroffenen Regelungen in Bezug auf die Ausweitung der heimischen Stromerzeugung in
KWK-Anlagen. Ein h�ufiger Einwand betrifft die Gefahr, dass ma§gebliche Anteile der er-
w�nschten zus�tzlichen KWK-Stromerzeugung aus dem Ausland bezogen und die positiven
Auswirkungen auf den heimischen Markt deutlich begrenzen w�rden (selbst im Fall von vorge-
gebenen Quoten k�nnte es zu einem R�ckbau der deutschen KWK zu Gunsten der KWK-
Stromimporte kommen). Nennenswerte Importe werden dabei vor allem aus den Niederlanden
erwartet, die heute bereits mehr als 40 % des dort nachgefragten Stroms �ber KWK-Anlagen
bereitstellen.

   Quotenmodell:    In Bezug auf die Quotenregelung spitzt sich die Frage nach der Behandlung von
Stromimporten im wesentlichen auf den rechtlichen Aspekt der Tragf�higkeit der sog. Gleich-
wertigkeitsregelung zu. Danach ist zwar eine diskriminierungsfreie Einbeziehung von KWK-
Sromimporten zur Erf�llung der Quote vorgesehen, diese jedoch zugleich nach Ma§gabe einer
als Warenverkehrsauflage implementierten Umweltauflage auf L�nder mit vergleichbaren Re-
gelungen begrenzt. Derartige Anforderungen werden zur Zeit von keinem Land erf�llt. Dies gilt
auch f�r die Niederlanden, f�r die eine Einf�hrung einer Quote aufgrund des bereits erreichten
hohen Ausbaustandes der KWK auch nicht zu erwarten ist.

Strittig ist jedoch inwieweit die Anwendung der Gleichwertigkeitsregel eine Implementation
derartiger Gegenseitigkeits-Vorschriften (im bilateralen Verh�ltnis einzelner Mitgliedsl�nder
untereinander) im Gemeinschaftsrecht ausdr�cklich erfordert, wie dies beispielsweise in Bezug
auf das Verweigerungsrecht der Durchleitung von Strom durch die Reziprozit�tsklausel in der
EU-Stromrichtlinie erfolgt ist (die Durchleitung von Strom kann aus EU-Staaten an inl�ndische
Verbraucher verweigert werden, wenn vergleichbare Kunden in dem liefernden Land nicht
ebenfalls zum Wettbewerb zugelassen sind).

Sollten sich zuk�nftig auch andere L�nder zur Einf�hrung vergleichbarer Quotenregelungen mit
dem zugeh�rigen zertifikatsgleichen Handel mit der erzeugerseitigen Zusicherung einer Strom-
erzeugung in KWK-Anlagen entschlie§en, steht einer Internationalisierung des Quotensystems
allerdings prinzipiell nichts im Wege.

   Bonusmodell:   Die Gleichwertigkeitsregel k�nnte auch in Bezug auf die Bonusregelung greifen,
wenngleich die Vorstellung schwerf�llt, direkte Bonuszahlungen an Betreiber ausl�ndischer
KWK-Anlagen zu leisten. Versteht man die im Rahmen des Bonusmodells vorgesehene Finan-
zierung �ber einen Netzaufschlag als Abgabe k�nnte sich m�glicherweise ein Konflikt zwischen
dem europ�ischen Warenverkehrsrecht (Gleichstellungsgrundsatz) und dem deutschen Finanz-
verfassungsgesetz (in Deutschland erhobene Abgaben d�rfen nicht Anlagen im Ausland finan-
zieren) ergeben. Derartige abgabenrechtliche Probleme sind allerdings f�r den Fall ausgeschlos-
sen, wenn bestehende Einspeiseregelungen wie das Stromeinspeisungsgesetz und damit ver-
gleichbare Regelungen als Berufsaus�bungsregelungen eingestuft werden (vgl. Rechtsauffas-
sung Prof. Koch 1998). Da die Gleichwertigkeitsregelung aber nur greift, wenn �hnliche Mo-
delle auch in den Herkunftsl�ndern vorliegen, besteht f�r die Betreiber in diesen L�ndern auf-
grund gleicher M�glichkeiten im eigenen Land ohnehin keine Notwendigkeit sich den Strom im
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Ausland (d. h. in Deutschland) verg�ten zu lassen20. Aufgrund der vorgesehenen Umlagefinan-
zierung des Bonussystems herrschen f�r in- und ausl�ndischen Strombezug generell ansonsten
die gleichen Konditionen.

Unabh�ngig von der Gleichwertigkeitstheorie ist aber auch denkbar, dass eine befristet ausge-
f�hrte (ggf. degressiv gestaltete) Bonusregelung - vergleichbar den EU-Vorgaben f�r erneuer-
bare Energien sowie die bestehende niederl�ndische Verg�tungsregelung21 - nach vorheriger
Anmeldung von der EU-Kommission als nationale Ma§nahme anerkannt wird. Ohnehin ist die
Einstufung von Einspeiseregelungen als staatliche Beihilfe umstritten (vgl. DLR, Wuppertal
Institut u. a. 1999). Zudem ist zu ber�cksichtigen, dass auch Quotenregelungen mit Zertifikats-
handel als Beihilferegelungen bezeichnet werden k�nnen. Dies gilt insbesondere dann, wenn
vergleichbar einem Bonus feste Zertifikatspreise vorgegeben werden oder Zertifikate insgesamt
als nichtmonet�re Beihilfe (sog. unbezifferte nichtmonet�re Wertgutscheine) eingestuft werden.
Das im Rahmen des Bundesratsantrags der beiden L�nder Schleswig Holstein und Berlin vor-
geschlagene Quotenmodell  verzichtet u. a. aus diesem Grund bewu§t auf einen beh�rdlich or-
ganisierten Zertifikatshandel.

Die Gemeinschaftsstrategie f�r KWK der EU-Kommission aus dem Jahr 1997 (EU 1997) legt
die Hauptverantwortung f�r den weiteren Ausbau der KWK bis zum angestrebten Verdopp-
lungsziel f�r das Jahr 2010 zu erreichen - eingebettet in einen gemeinschaftlichen Strategierah-
men - auf die einzelnen Mitgliedsl�nder und schlie§t dabei nationale Bonuszahlungen als eine
Option nicht grunds�tzlich aus. Unklar bleibt aber in dem Papier, ob nationale L�sungen auch
im Alleingang - ohne gemeinschaftlichen Rahmen - umgesetzt werden k�nnen oder ob generell
nur einheitliche L�sungen akzeptiert werden. Letztere Position d�rfte allerdings nicht aufrecht-
zuerhalten sein, wenn die Nationalstaaten aufgefordert sind, ihre Minderungsverpflichtungen im
Rahmen des Kyoto-Protokolls einzuhalten. Die KWK wird hierzu aufgrund der differierenden
meteorologischen Gegebenheiten zwangsl�ufig eine unterschiedliche Rolle spielen. Vor diesem
Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit, in weitergehenden Diskussionen �ber das Gemein-
schaftspapier eine �ffnungsklausel f�r nationalstaatliche Ma§nahmen zu implementieren. Die
bereits deutlich weiter fortgeschrittene Diskussion �ber die Wettbewerbsrichtlinie im Bereich
erneuerbare Energien hat gezeigt, dass derartige Verbesserungen im EU-Rahmen grunds�tzlich
m�glich sind (EU 1999a bis c).

Abgesehen davon d�rfte in jedem Fall die zeitliche Befristung und die Degressivit�t ma§geblich
f�r die Anerkennung von Bonusregelungen von der EU-Kommission sein. Dar�ber hinaus mu§
zur Vermeidung von Wettbewerbsklagen seitens der Anlagenbetreiber sichergestellt sein, dass
alle KWK-Anlagen diskriminierungsfrei einbezogen werden. Eine Beschr�nkung z. B. auf
kohlebefeuerte Anlagen wird zwangsl�ufig zu Klagen seitens der Betreiber von Gas-KWK-
Anlagen f�hren.

                                                
20  Vergleichbare Regelungen wie der hier zu diskutierende Bonusansatz liegen derzeit in Ans�tzen - ohne bisheri-
ge Intervention der EU-Kommission - in den Niederlanden vor, wo eine Einspeiseverg�tung f�r die Stromeinspei-
sung aus dezentralen KWK-Anlagen gew�hrt wird.
21 Nach derzeitigem Kenntnisstand (Richtlinienentwurf zu Fragen des Wettbewerbs in Bezug auf erneuerbare Ener-
gien der EU-Kommission von Dezember 1999) h�lt die EU-Kommission Verg�tungs-/Bonusregelungen nach
Vorbild des deutschen Stromeinspeisungsgesetzes f�r eine �bergangszeit von bis zu 10 Jahren und ggf. bis zum
Erreichen eines maximalen Anteils der gef�rderten Stromerzeugung an der Stromversorgung des Landes (f�r er-
neuerbare Energie sind hier ein Stromerzeugungsanteil von 5 % in der Diskussion) f�r genehmigungsf�hig.
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Letztlich ist sicherzustellen, dass die Netzumlage - wie mit dem Vorschlag vorgesehen - nicht zu
ungleichm�§igen Belastungen der Netzbetreiber f�hrt und diese - wie beim bisher g�ltigen
Stromeinspeisungsgesetz f�r erneuerbare Energien - eine verfassungsrechtliche �berpr�fung
beantragen.

�konomische Aspekte:

In der derzeitigen Umbruchphase konkurriert der Strom aus KWK-Anlagen vielfach gegen
Niedrigpreisangebote aus abgeschriebenen (Gro§-)Kraftwerken. Dies gilt trotz der Tatsache,
dass die Vollkosten von Kondensationskraftwerken in der Regel �ber denjenigen von effizien-
ten KWK-Anlagen liegen. Vor diesem Hintergrund f�hrt ein in dieser Marktsituation er-
w�nschter beschleunigter Ausbau der KWK zumindest kurz- bis mittelfristig (d. h. bis f�r
Kondensationskraftwerke Ersatzbedarf besteht) f�r die Kunden aufgrund des sich heute nicht
im ausreichenden Ma§e an den langfristigen Systemgrenzkosten orientierenden Marktpreises zu
Mehrkosten. Diese fallen aber zun�chst unabh�ngig von dem zur Anwendung kommenden
KWK-F�rderinstrumentarium an und werden indirekt (Quotenmodell) oder direkt
(Bonusmodell mit Netzumlage) auf die Verbraucherpreise umgelegt. Modellseitig k�nnen sich
dagegen ma§gebliche Unterschiede bez�glich der ebenfalls zu ber�cksichtigenden Mitnahmeef-
fekte und Transaktionskosten ergeben, die nachfolgend im einzelnen diskutiert werden. Gene-
rell l�§t sich die These aufstellen, dass die Vermeidung von Mitnahmeeffekten nur um den Preis
m�glich ist, dass eine Differenzierung (z. B. Marktsegmentierung nach Effizienz- und/oder
Gr�§enklassen) und damit in aller Regel eine Verkomplizierung der Ausgangsmodelle erfolgt.

   Quotenmodell:   Bei entsprechender Anhebung der Quote wird es induziert durch den aus dem
zertifikatsgleichen Handel resultierenden Zusatzanreiz zu einem verst�rkten Ausbau der aus
heutiger Sicht g�nstigsten Form der KWK kommen, d. h. im wesentlichen der industriellen
KWK (hier k�nnen gr�§ere Kraftwerkseinheiten errichtet werden, die zudem kein umfangrei-
ches Nah- oder Fernw�rmenetz erfordern22). Zudem bestehen hier M�glichkeiten bisher zur
reinen W�rmebereitstellung eingesetzte Heizwerke durch Heizkraftwerke zu ersetzen sowie dar-
�ber hinaus die g�nstigen M�glichkeiten des vorzeitigen Ersatzes bestehender Heizkraftwerke
bei gleichzeitiger Erh�hung der Stromkennzahl auszusch�pfen. Aufgrund offener Fragen be-
z�glich des Handlings der Quote und der Investitionssicherheit ist dies in Bezug auf die eben-
falls in Teilbereichen vergleichsweise g�nstige dezentrale Stromerzeugung in BHKW bereits
erheblich unsicherer. Zudem wird es - wie bereits dargestellt - bei einer unterstellten sukzessi-
ven aber moderaten Zunahme der Quoten (ausgehend vom heute erreichten Niveau) zu einem
Verdr�ngungswettbewerb zwischen neuen und alten KWK-Anlagen kommen, dem zahlreiche
der heute bestehenden Anlagen nicht werden standhalten k�nnen. W�hrend dies aus Effizienz-
gr�nden (beste Standortnutzung) auf der einen Seite w�nschenswert ist, f�hrt dies auf der ande-
ren Seite zu ãstranded investmentsÒ.

Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass gesteuert durch das Wettbewerbsinstrument
Quotenregelung aus volkswirtschaftlicher Sicht eine besonders effiziente Form der Anreizge-
staltung f�r den Ausbau der KWK gew�hrleistet ist (je niedriger der eigene Preis ist, desto h�-
her ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Grenzanbieterpreis unterschritten werden kann).

                                                
22  Inwieweit hierdurch das zentrale Hemmnis der deutlich h�heren Amortisationserwartungen im industriellen
Bereich (geringere Amortisationszeiten) �berkompensiert werden kann, bleibt allerdings abzuwarten.
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Im Rahmen der Quotenregelung wird ein Sondermarkt f�r KWK-Strom (bzw. f�r die Zusiche-
rungen KWK-Strom zu erzeugen) geschaffen, in dem grunds�tzlich alle KWK-Anlagen mitein-
ander in Konkurrenz stehen. Prinzipiell sind die Vertragspartner (KWK-Stromerzeuger, An-
kaufverpflichtete) in ihrer Vertragsausf�llung/-gestaltung frei. Aufgrund der mit der Liberalisie-
rung der Energiem�rkte einhergehenden Verringerung der Planungs- und Investitionssicherheit
ist allerdings wenig wahrscheinlich, dass im gr�§eren Umfang langfristige Vertr�ge mit fester
Preisbindung geschlossen werden. Im Umkehrschlu§ bedeutet dies, dass sich voraussichtlich -
vergleichbar einer B�rse - einheitliche Preise f�r den Sondermarkt einstellen werden.

Wie hoch der Preis sein wird, ist heute noch offen. Er d�rfte sich aber im Zuge des
ãzertifikatsgleichen HandelsprinzipsÒ an dem jeweiligen Preis des Grenzanbieters orientieren.
Hiermit k�nnten u. U. hohe Mitnahmeeffekte verbunden sein, d. h. Anlagen, die bereits bei
einem zus�tzlichen Anreiz von wenigen Zehntel-Pfennigen weiterbetrieben oder neu errichtet
w�rden, erhalten einen ebensohohen monet�ren Anreiz, wie die teuerste Anlage, die zur Erf�l-
lung der Quote noch ben�tigt wird. Problematisch wirkt sich dabei aus, dass sich gerade die
KWK im Unterschied zu anderen Bereichen, wo mengenbasierte Zertifikatssysteme bereits er-
folgreich zum Einsatz kommen (z. B. im Rahmen der Reduzierung der klassischen Schadstof-
femissionen in den USA23), durch ein hohes Ma§ an Inhomogenit�ten auszeichnet.

Von entscheidender Bedeutung f�r die resultierenden Mitnahmeeffekte ist dabei die Orientie-
rungsmarke f�r den Grenzanbieterpreis. Je h�her dieser ist, desto eher besteht die Gefahr hohe
Mitnahmeeffekte zu generieren. Sollte sich am Markt eine Orientierung an den Vollkosten beste-
hender Kraftwerke durchsetzen lassen, die in vielen F�llen oberhalb der Vollkosten von Neu-
anlagen liegen (vgl. Abbildung 4), w�rden hierduch insbesondere f�r Neuanlagen und bereits
abgeschriebene Altanlagen hohe Mitnahmeeffekte erzeugt. Ggf. w�rden hierdurch - unter In-
kaufnahme von Mitnahmeeffekten - aber auch w�nschenswerte Anreize zum vorzeitigen Ersatz
bestehender KWK-Anlagen entstehen k�nnen.

Geht man vereinfachend von dem f�r die Bonusregelung im Anhang dokumentierten Tableau
der notwendigen Anreize f�r KWK-Anlagen aus, l�§t sich durch eine Beispielrechnung doku-
mentieren, mit welchen Mitnahmeeffekten unter diesen Grenzbedingungen ggf. zu rechnen sein
wird: Unterstellt man beispielsweise einen Grenzpreis f�r die Zusicherung der Bereitstellung
einer Kilowattstunde KWK-Strom von 4,7 Pf/kWh (in der Tabelle im Anhang entspricht dies
dem Bonus f�r eine Stromerzeugung in einem gr�§erem BHKW) resultiert hieraus maximal ein
Mitnahmeeffekt von bis zu 4 Pf/kWh (im Vergleich zum Bonus f�r eine moderne, hocheffizi-
ente, gr�§ere und gasbefeuerte KWK-Anlage24). Geht man der Beispielrechnung folgend von
einem Erreichen des Verdopplungsziels aus, das weitgehend durch den Ausbau von
(industriellen) Gas-GUD-KWK-Anlagen getragen wird, ermittelt sich hieraus bei einem Beitrag
der neuen KWK-Anlagen von 70 TWh ein Mitnahmeeffekt von rund 2,8 Mrd. DM/a.

Stellt sich der Grenzpreis dagegen in der H�he der Vollkosten von Neuanlagen ein (vgl. Abbil-
dung 3), treten deutlich niedrigere Mitnahmeeffekte auf. Aber auch in diesem Fall kann es -

                                                
23 F�r die Entschwefelung stehen beispielsweise verschiedene Verfahren zur Verf�gung, die zu vergleichbaren
Kosten f�hren.
24  Noch h�here Unterschiede w�rden sich ergeben, wenn man eine Anlage mit gegen�ber den Annahmen in der
Tabelle im Anhang h�herer Auslastung als Ma§stab zugrundelegen w�rde.
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einheitlicher Grenzanbieterpreis vorausgesetzt - f�r Neuanlagen zu unbeabsichtigten Vorteilen
kommen, wenn sich die f�r deren Errichtung notwendigen Anreize deutlich von denen f�r den
Weiterbetrieb bestehender KWK-Anlagen erforderlichen Anreizen unterscheiden (innerhalb der
KWK-Anlagen treten dabei z. T. erhebliche Preisunterschiede auf; vgl. Tabelle im Anhang A2).
Wird mittelfristig eine Verdopplung des KWK-Anteils angestrebt, wird zwangsl�ufig die ge-
samte Breite der heute zur Verf�gung stehenden KWK-Technologien auszunutzen sein. Selbst
wenn der absolute Beitrag spezifisch teurer Technologien auch klein ist, k�nnen sie �ber die
Beeinflussung des resultierenden Grenzanbieterpreis doch ma§gbelich den KWK-Quotenmarkt
bestimmen.

Eine Verst�rkung dieses Effektes kann im Rahmen von Quotenregelungen vor allem dann er-
wartet werden, wenn  die vorgegebenen Quoten zu anspruchsvoll sind, d. h. wenn die Anpas-
sungsm�glichkeiten des Marktes �bersch�tzt, bzw. keine hinreichenden Flexibilit�ten gew�hrt
werden. In solchen F�llen k�nnen negative Preiswirkungen auftreten (z. B. durch eine notge-
drungene Quotenerf�llung mittels spezifisch sehr teurer aber durch hohe Potentiale gekenn-
zeichnete Technologien).

Von hoher Bedeutung ist zudem die zeitliche Entwicklung des Grenzanbieterpreises. Aufgrund
steigender Mengenverpflichtungen steigt zum einen die Wahrscheinlichkeit, zunehmend auch
teurere Technologien in die KWK-Stromerzeugung einbeziehen zu m�ssen (vgl. Abbildung 5),
andererseits wirkt ein voraussichtlich ansteigender Marktpreis (f�r die konventionelle Stromer-
zeugung) im Zuge des Abbaus der bestehenden �berkapazit�ten entspannend auf den resultie-
renden Grenzpreis f�r die Quotenerf�llung. Welcher Effekt sich zuk�nftig st�rker durchsetzen
wird, bleibt abzuwarten. Dies gilt ebenso f�r die daraus resultierenden Auswirkungen auf die
Mitnahmeeffekte.

Option 1

Option 3

Option 2

Zeitliche Entwicklung

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Bedeutung verschiedener Technologien f�r die Quotenerf�llung

Die Mitnahmeeffekte sind dabei umso h�her, je gr�§er der Anteil ãbilligerÒ KWK (z. B. gr�§ere
neue GUD-KWK-Anlagen im industriellen Bereich sowie abgeschriebene bestehende KWK-
Anlagen) ist, der zur Quotenerf�llung bei gleichzeitiger anderweitiger Abdeckung der Mengen-
pflicht durch deutlich teuerere KWK-Anlagen herangezogen wird. Damit f�hrt der auf der einen
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Seite w�nschenswerte �konomische Effekt der Quotenregelung, m�glichst immer die billigsten
Optionen zur Erreichung eines vorgegebenen Mengenziels einzusetzen, auf der anderen Seite
unter dem Gesichtspunkt des heute inhomogenen KWK-Marktes zu dem Effekt, stetig wach-
sender Mitnahmeeffekte25. Inwieweit sich beide Effekte m�glicherweise ausgleichen ist fraglich
und bleibt weitergehenden Analysen vorbehalten.

Grunds�tzlich besteht damit die Gefahr, dass eine derartige Quotenregelung im Gegensatz zur
�konomischen Theorie ohne flankierende Ma§nahmen je nach Mechanismus der Quotenpreis-
bildung nicht zu besonders geringen, sondern im Gegenteil eher zu vergleichsweise hohen Mit-
nahmeeffekten f�hrt. M�gliche Gegenma§nahmen k�nnten darin bestehen, anlagentyp-, brenn-
stoff, auslastungs- und leistungsklassenbezogen monet�re Obergrenzen f�r die absch�pfbaren
Zusicherungen der Stromerzeugung aus KWK-Anlagen einzuf�hren. Dies k�nnte entweder
direkt oder auch indirekt durch die Einf�hrung von Wichtungsfaktoren (z. B. geringere Wertig-
keit von billigerem Gas-GUD-KWK-Strom) erfolgen. Wie die Einf�hrung von Teilquoten
k�nnte sich dies aufgrund der fehlenden �kologischen Begr�ndungsm�glichkeiten bei der vor-
genommenen Definiton der Quote als umweltbezogene Warenverkehrsrechtsauflage aber als
rechtlich problematisch erweisen. Abgesehen davon w�ren Ober-/Untergrenzen unter Bezug-
nahme auf das von Traube entwickelte ãechteÒ Zertifikatsmodell umsetzbar, allerdings mit den
mit diesem Modell insgesamt verbundenen beihilferechtlichen Problemen auf EU-Ebene.

Durch eine Definition von Obergrenzen/Wichtungsfaktoren oder Teilquoten w�rde zudem gene-
rell der urspr�ngliche Zweck des Quotenmodells, einen m�glichst einfachen und diskriminie-
rungsfreien Rahmen f�r Wettbewerb von konventionellen und KWK-
Stromerzeugungstechnologien zu generieren, in Frage gestellt. Dar�ber hinaus erg�be sich hier-
durch ein zunehmender �bergang zu einem Bonusmodell.

Eine Verminderung von Mitnahmeeffekten kann auch durch die Beg�nstigung des Abschlusses
l�ngerfristiger bilateraler Vertr�ge erreicht werden. Nachteilig wirken sich hier die gegenl�ufigen
Trends im liberalisierten Energiemarkt (tendenziell eher sinkende Vertragslaufzeiten) als aber
auch - gegen�ber einem b�rsen�hnlichen Handel - die h�heren laufenden Transaktionskosten
aus.

Hinsichtlich des zu ber�cksichtigenden Kontrollaufwandes sind bei Quotenmodellen zwei ver-
schiedene Ebenen zu ber�cksichtigen. Dies ist zum einen die Kontrolle der ankaufverpflichteten
Akteure, zum anderen die �berpr�fung der Richtigkeit der Angaben der Erzeuger von KWK-
Strom. F�r beide Aspekte finden sich in dem im Anhang dokumentierten Gesetzesentwurf keine
klaren Richtlinien. Bei der Vielzahl der Akteure (alle bisherigen zuz�glich der neuen Lieferanten
von Strom an Letztverbraucher) ist eine �berpr�fung der Verpflichtungen auf der Ebene der
verpflichteten Stromh�ndler bereits relativ aufwendig. Diese m�ssen einer staatlichen Kon-
trollinstanz auf Anweisung die erworbenen Zusicherungen f�r die Stromerzeugung aus KWK-
Anlagen (inkl. Eigenerzeugung) vorweisen. Zus�tzlich ist die �berpr�fung der Vielzahl eben-
falls einer Ankaufpflicht unterliegenden Eigenerzeuger recht aufwendig. Eine hinreichende
Praktikabilit�t erscheint nur durch die Einf�hrung einer Bagatellgrenze (verpflichtet werden z.

                                                
25  Unterstellt man einen ansteigenden Quotenpreis hei§t dies, dass sich der aus der Regelung resultierende Bonus
f�r bereits bestehende bzw. in der Zwischenzeit errichtete KWK-Anlagen im Zeitverlauf (ohne weitere hiermit
verbundene positive Nebeneffekte) erh�htt.
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B. nur diejenigen Eigenerzeuger, deren Stromeigenerzeugung eine vorgegebene Mindeststrom-
enge �berschreitet) erreichbar zu sein. Diese l�§t sich dadurch rechtfertigen, dass gerade kleine
Eigenerzeuger diese h�ufig auf der Basis von KWK-Anlagen realisieren.

Verzichtet man wie der vorliegende Bundesratsentwurf auf einen staatlich kontrollierten Zertifi-
katshandel gestaltet sich die Kontrolle der KWK-Erzeugerebene und der von ihnen weitergelei-
teten Zusicherungen schwieriger. Dabei geht es zum einen um die Rechtm�§igkeit der Einstu-
fung als KWK-Strom, die bei einer Orientierung an den Anforderungen f�r die �kologische
Steuerreform relativ einfach nachvollziehbar sind (entsprechende Nachweise sind den Finanz-
beh�rden f�r die R�ckerstattung der Mineral�lsteuer ohnehin vorzulegen), sowie die Vermei-
dung von Manipulationen durch die Doppelverwendung der monet�r handelbaren Zusicherun-
gen der KWK-Stromerzeugung. Der Staat ist dabei auf die Gesetzestreue der handelnden Akteu-
re angewiesen. Inwieweit sich - vergleichbar von Einkommens- oder Kapitalsteuererkl�rungen -
Stichprobenkontrollen auf Erzeugerebene durchf�hren lassen w�re zu pr�fen.

Der Kontrollaufwand bzw. die Schwierigkeiten der �berpr�fung von Zusicherungen �ber die
Stromerzeugung in KWK-Anlagen erh�hen sich noch, wenn perspektivisch eine Ausweitung
des KWK-Handels auf die europaweite Ebene unterstellt wird. Dies gilt aber f�r beide Modelle
Quote und Bonus gleicherma§en.

Unklar erscheint aber f�r Quotenmodelle, in welcher Form die Erf�llung der Mengenverpflich-
tungen von ausl�ndischen Stromh�ndlern, die in Deutschland Strom an Letztverbraucher abset-
zen, kontrolliert werden k�nnen26. In jedem Fall besteht die Gefahr - dies gilt nicht f�r deutsche
Unternehmen - die Quotenpflicht �ber Ausgr�ndungen zu Exportzwecken (KWK-T�chter aus-
l�ndischer Unternehmen, die f�r diesen Teil, nicht aber insgesamt den Mengenverpflichtungen
gen�gen) zu umgehen.

Die Umsetzung einer Quotenregelung wird aber gegen�ber dem vorliegenden Bundesratsent-
wurf zus�tzliche Regelungen erfordern. Dies betrifft z. B. eine �ffnungsklausel gegen�ber den
bisher als Jahresquoten festgelegten KWK-Strommengen. D. h. f�r Mehr- oder Mindererzeu-
gungen von KWK-Strom, die aus Gr�nden der Abh�ngigkeit des Energieangebots von den
meteorologischen Gegebenheiten (z. B. warme Winter) nicht zu vermeiden sind, mu§ die M�g-
lichkeit eines Jahres�bertrags einger�umt werden. Zu diesem Zweck kann auf aggregierter Ebe-
ne (Stromh�ndler) abh�ngig von ihrem zu erwartenden Stromabsatz zun�chst eine Prognose f�r
die KWK-Stromerzeugung angefertigt werden, nach der sich ihre Ankaufverpflichtung im Jah-
resverlauf orientiert. Differenzen zwischen realer Erzeugung/realem Ankauf und dann ggf. auch
abweichend von der Prognose am Jahresende festliegender Ankaufpflicht k�nnen dann (z. B.
mit einem Zuschlag von 5 %) in das n�chste Jahr �bertragen werden oder als Malus in monet�-
rer Form an einen Fonds abgef�hrt werden27.

                                                
26  Bei Bonusmodellen partizipieren die ausl�ndischen Anbieter direkt �ber die Netzumlage an den Kosten des
gemeinschaftlichen Ausbaus der KWK.
27  Um die Verpflichtungsbestimmung so einfach wie m�glich zu halten, ist ohnehin eine Mengenvorgabe not-
wendig, da eine prozentuale Vorgabe erst am Jahresende f�r den Verbraucher die notwendigen Informationen lie-
fert. Diese Mengenvorgabe kann am Jahresanfang auf der Basis der Verbrauchswerte des Vorjahres festgelegt wer-
den.
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   Bonusmodell:   Im Gegensatz zu Quotenmodellen, wo sich der zus�tzliche Anreiz f�r die KWK-
Stromerzeugung im Wettbewerbsmarkt bildet, liegt dieser bei der Bonusregelung fest. Mit ho-
her Wahrscheinlichkeit f�hrt diese exogene Festlegung tendenziell - zun�chst ohne die Ber�ck-
sichtigung von Mitnahmeeffekten und Transaktionskosten - bei gleicher KWK-Stromerzeugung
zu h�heren volkswirtschaftlichen Aufwendungen. Aufgrund der Orientierung an kostenorien-
tierten Verg�tungss�tzen werden sich im h�heren Umfang auch spezifisch teurere KWK-
Anlagen durchsetzen k�nnen. Eine Begrenzung erfolgt beim vorliegenden Vorschlag allerdings
durch die Bestimmung des Bonus in Abh�ngigkeit der jeweils billigsten Anlagen in den ausge-
w�hlten Leistungsklassen. Aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise kann sich die Differenz wei-
ter verringern, da die im Sinne der Quotenregelung ggf. vermehrt zum Einsatz kommenden
KWK-Typen (z. B. dezentrale Nahw�rmesysteme) mit anderen Vergleichswerten zu behandeln
sind (Bezugskosten inkl. Steuern und Konzessionsabgabe).

Wie bei der Quotenregelung ist auch bei dem dargestellten Bonusmodell von Mitnahmeeffekten
auszugehen. Wenn innerhalb der unterschiedenen Leistungsklassen hinreichend sinnvolle diffe-
renzierte Festlegungen f�r die Bonush�he getroffen werden und bereits abgeschriebene Anlagen
- wie vorgeschlagen - einen entsprechend geringeren und zudem st�rker befristeten Bonus er-
halten (vgl. Anhang A2). Vorgeschlagen wurde im vorliegenden Grobkonzept zudem eine Ori-
entierung an den jeweils g�nstigsten Stromgestehungskosten innerhalb der Leistungsklassen, so
dass unter Ber�cksichtigung des Gr�§eneffektes (Anlagen h�herer Leistung weisen in der Regel
spezifisch geringere Investitionskosten auf) Mitnahmeeffekte hier deutlich reduziert werden
k�nnen. Eine weitere Einschr�nkung der Mitnahmeffekte durch eine anlagenbezogene detail-
lierte Einzelbetrachtung scheidet aus Praktikabilit�tsgr�nden (Transaktionskosten) aus. Dagegen
ergibt sich eine Begrenzung der Mitnahmeeffekte auch dadurch, dass KWK-Anlagen jeweils f�r
den gesamten Geltungszeitraum feste Bonuss�tze zugesagt werden, sich diese im Zeitverlauf
nicht - ohne Zutun des Anlagenbetreibers - im Zuge der ggf. kostenintensiver werdenden Zieler-
f�llung sukzessive erh�hen.

Notwendig k�nnte allerdings eine Unterscheidung nach den im tats�chlichen Betrieb realisierten
Vollaststunden sein, die entscheidend auf die erforderliche Bonush�he einwirken. Nach den
vorliegenden Vorschl�gen ermittelt sich der Bonus f�r KWK-Anlagen mit einer durchschnittli-
chen Auslastung von 5.000 h/a (vgl. Anhang). F�r Anlagen der kommunalen Energieversor-
gung stellt dies eher eine obere Bandbreite dar, w�hrend Anlagen im industriellen Bereich z. T.
deutlich h�here Auslastungen aufweisen. Unterstellt man beispielsweise eine h�here Auslastung
von 7.000 h/a resultieren hieraus geringere Stromgestehungskosten von z. B. 4,9 Pf/kWh (statt
6,5 Pf/kWh) f�r GUD-Anlagen mit einer Leistung von 20 MW und 4,5 Pf/kWh (statt 7,5
Pf/kWh) f�r gr�§ere kohlebefeuerte KWK-Anlagen. Hieraus ermitteln sich nennenswerte Mit-
nahmeeffekte von 1,6 Pf/kWh f�r die hier beispielhaft aufgef�hrte gasbefeuerte und sogar 3
Pf/kWh f�r die kohlebefeuerte KWK-Anlage. W�hrend die hier genannte obere Grenze in der
Realit�t nicht h�ufig erreicht werden d�rfte (Kohle-KWK-Anlagen werden vor allem in der
kommunalen Energieversorgung und dort mit in der Regel geringerer Auslastung eingesetzt), ist
mit Mitnahmeeffekten im unteren Bereich h�ufiger zu rechnen. Soll keine zus�tzliche Differen-
zierung nach Vollaststunden eingef�hrt werden (bei der �berpr�fung der Art und Menge der
KWK-Stromerzeugung w�re dies prinzipiell m�glich) w�ren derartige Mitnahmeeffekte nicht
vermeidbar. Zu gleichen Effekten kommt es auch bei Quotenmodellen. Allerdings best�nde bei



Kurzexpertise 10.02.00

30

konstantem Bonus - wie bei der Mengenfestsetzung auch - in jedem Fall auch ein st�ndiger An-
reiz die KWK-Anlagen verst�rkt auszulasten.

Ebenso wie bei Quotenmodellen ist auch bei der Bonusl�sung eine exakte Erfassung der Strom-
erzeugung in KWK-Anlagen (Eigenerzeugung und Netzeinspeisung) notwendig. Auch hierf�r
k�nnen als Anforderungen die g�ltigen Regelungen, die auch f�r die Mineral�lsteuerbefreiung
im Rahmen der �kologischen Steuerreform zugrundegelegt werden. Insofern sind die erforder-
lichen Daten bekannt und verf�gbar. W�hrend sich f�r die Stromh�ndler keine wesentlichen
Ver�nderungen im physischen Strommarkt einstellen, erh�ht sich f�r die Netzbetreiber der
Aufwand deutlich. Sie m�ssen die Anlagen in die jeweiligen Kategorien einordnen, den Bonus
vorfinanzieren und untereinander einen Ausgleichsmechanismus umsetzen. Diese Aufgabe wird
umso aufwendiger je mehr Anlagen in die Regelung einbezogen werden und je mehr Klassifi-
zierungen (z. B. auch Staffelung der Bonuss�tze in Abh�ngigkeit der Vollaststunden28) einge-
f�hrt werden.

Der erforderliche Aufwand in der Abwicklung der Bonusregelung ist - zumindest vom Verfah-
ren her - vergleichbar mit den Erfordernissen in Zusammenhang mit der Abwicklung des Strom-
einspeisungsgesetzes. Die im Bonusmodell unterschiedenen KWK-Klassen k�nnen dabei mit
den unterschiedlichen Technikoptionen aus dem Bereich des StrEG gleichgesetzt werden. Im
Vergleich zum StrEG d�rften im Rahmen einer Bonusregelung jedoch insgesamt weniger Anla-
gen zu ber�cksichtigen sein. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn zur Begrenzung der
Transaktionskosten die in Kapitel 1 dargestellte Variante der Bonusl�sung, die von einer Ver-
ringerung der Leistungsklassen sowie einem Verzicht der Bonuszahlung f�r die Eigenerzeugung
von kleineren Anlagen < 2 MW ausgeht, umgesetzt w�rde.

Ein h�herer Aufwand kommt dar�ber hinaus auf die staatlichen Stellen zu, die in Abstimmung
mit den betroffenen Verb�nden die jeweilige Bonush�he festlegen m�ssen (und diese ggf. in
bestimmten zeitlichen Abst�nden - zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten anpassen m�ssen).
Erfahrungsgem�§ f�hrt dies zu einem diskussionsreichen Proze§ (diesbez�gliche Erfahrungen
liegen beispielsweise f�r die Diskussion der Verg�tungss�tze im Rahmen des Stromeinspei-
sungsgesetzes vor).

Technologie- und industriepolitische Impulse:

   Quotenmodell:   Aufgrund des Preisdrucks und des scharfen Wettbewerbs im liberalisierten
Energiemarkt ist zu erwarten, dass im Rahmen der Errichtung neuer Kraftwerke vor allem in der
Anfangszeit29 eine sehr starke technologische Fokussierung auf die ãbilligstenÒ KWK-Einheiten
erfolgt. Anreize zur Umsetzung technischer Innovationen sowie von Technologien mit gewis-
sem Risikopotential (z. B. Brennstoffzellen-KWK, Klein- und Kleinst-BHKW, IGCC-
Heizkraftwerke) entfallen, wenn keine kurzfristige Kostendeckung f�r diese erreicht werden
kann. In Bezug auf kleine KWK-Anlagen, die h�ufig auch von privater Seite betrieben werden,
wirkt sich zudem der schwierige Umgang mit dem Quotenmarkt (Abbhilfe k�nnte hier durch die
Einrichtung einer B�rse f�r diese Kleineinspeiser geschaffen werden, die aber voraussichtlich

                                                
28  Eine me§technische Erfassung der Auslastung (als einfacher Quotient zwischen ohnehin erfa§ter Stromerzeu-
gung und bekannter Anlagenleitsung) ist dagegen wenig aufwendig.
29  bis die begrenzten Potentiale in diesem Bereich ausgesch�pft sind.
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ein echtes Zertifikatsmodell erfordern d�rfte) als hemmend aus. Derartige Kleinanlagen w�rden
unter dieser Voraussetzung zunehmend von professionellen Anbietern (z. B. Energieagenturen,
Contractingunternehmen) errichtet werden m�ssen. Diese gehen in der Regel aber von h�heren
Amortisationserwartungen aus, wodurch bestimmte Projekte von der Umsetzung ausscheiden
k�nnten.

Hierdurch w�re ein Teilsegment des KWK-Marktes (und die hier t�tigen Unternehmen), der in
den letzten Jahren durch eine dynamische Entwicklung gekennzeichnet war, betroffen. Zudem
handelt es sich bei den betroffenen Technologien um solche, die zumindest mittelfristig ein nen-
nenswertes Kostensenkungs- und Exportpotential erschlie§en k�nnten. Aus arbeitsmarkt- und
technologiepolitischen Gr�nden erscheinen bei der Umsetzung von Quotenmodellen diesbez�g-
lich flankierende Programme notwendig.

M�glichkeiten in Quotenmodellen einzelne technologiespezifische Impulse zu geben, ergeben
sich entweder durch die Einf�hrung von Teilquoten (expressis verbis oder indirekt �ber die
unterschiedliche Wichtung von verschiedenen KWK-Anlagen30), abgestufte Unter- und Ober-
grenzen f�r die zertifikats�hnlichen Zusicherungen der KWK-Stromerzeugung sowie die flan-
kierende Durchf�hrung von Markteinf�hrungsprogrammen (z. B. Investitionszusch�sse). Die
Problematik mit erstgenannten Vorschl�gen ist zuvor bereits aufgezeigt worden. Dies gilt eben-
so f�r die hiermit verbundene sukzessive Ann�herung der Quotenregelung an das Bonusmodell.

   Bonusmodell:   Im Bonussystem sind gezielte F�rderungen bestimmter Technologien durch die
Einordnung in eigene Leistungs- und Anlagenklassen m�glich, m�ssen aber gegen�ber der EU-
Kommission gut begr�ndet werden.

Akzeptanz und l�ngerfristige Kalkulierbarkeit:

   Energiewirtschaft:

Eine Quotenregelung trifft im Bereich der mit KWK-Anlagen befa§ten Akteure aus der Ener-
giewirtschaft auf eine breite Akzeptanz. Neben einer Reihe von Energieagenturen (z. B. Hessen
Energie GmbH, Nieders�chsischse Energieagentur), dem Verband Kommunaler Unternehmen
(VKU), der F�rdergemeinschaft Blockheizkraftwerke sowie Teile des Verbandes des Deutschen
Maschinen und Anlagenbaus (VDMA) haben sich auch Teile der Regierungsfraktionen (SPD
und B�ndnis90/Die Gr�nen) sowie der Gewerkschaften und einzelner Energieversorgungsun-
ternehmen selber f�r eine Quotenregelung ausgesprochen. Die Bundesl�nder Schleswig Hol-
stein und Berlin haben im November 1999 einen Antrag zur Einf�hrung einer Quote
(ãKaufpflicht von Strom aus Kraft-W�rme-KopplungÒ) in den Bundesrat eingebracht.

Mit Ausnahme einiger der angesprochenen Akteure bedeutet dies aber keine Ablehnung anderer
Modelle zur F�rderung der KWK (z. B. einem Bonusmodell), sondern dokumentiert den Sach-
verhalt, dass sich die genannten Akteure im Verlauf ihrer Diskussionen auf die Quotenregelung
als favorisiertes Instrument geeinigt haben. Direkte Bef�rworter findet eine Bonusregelung bis-

                                                
30  Traube schl�gt in seinem Quotenmodell beispielsweise vor, den Zertifikatswert von kleineren KWK-Anlagen
(< 1 MW) �ber Wichtungsfaktoren zu erh�hen, d. h. das beispielsweise die kWh Stromerzeugung aus einem 100
kW-BHKW den 1,6 fachen Zertifikatswert aufweist wie die kWh KWK-Stromerzeugung in einer gro§en KWK-
Anlage.
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her vor allen Dingen im Bundeswirtschaftsministerium, der Arbeitsgemeinschaft Fernw�rme
sowie vom Verband der W�rmelieferungen.

   Private      Anlagenbetreiber:

Im Rahmen von Quotenregelungen wird es in Folge des zunehmenden Wettbewerbsdrucks im
liberalisierten Markt nur in Ausnahmef�llen zu l�ngerfristigen Vertr�gen zwischen denjenigen,
die Strom in KWK-Anlagen erzeugen, und den zum Ankauf von KWK-Strom verpflichteten
Unternehmen kommen. Dieser Aspekt wirkt zus�tzlich zu den allgemeinen Unsischerheiten �ber
die zuk�nftige Entwicklung der Strompreise und verschlechtert insbesondere f�r den privaten
Betreiber die langfristige Kalkulierbarkeit. Mit den zu erwartenden h�heren monet�ren Verg�-
tungen f�r seine Zusicherung der Stromerzeugung in KWK-Anlagen kommt es zwar insgesamt
zu einer Verbesserung der Wettbewerbssituation und zu einer (Teil-)Kompensation der durch
den Preisr�ckgang im Zuge der Liberalisierung ausgel�sten Effekte, dennoch ist f�r den Betrei-
ber hiermit in vielen F�llen eine hinreichende Investitionssicherheit (vor allem f�r Investitionen
in neue Anlagen) nur bedingt gegeben. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass eine Quote
zwar die Menge festsetzt, aber die Preise sich erst im nachhinein am Markt ergeben. Private
Investoren d�rften hierdurch z. T. ebenso abgeschreckt werden wie auch professionelle Con-
tracting-Unternehmen. Dieser Effekt wird zudem durch den h�heren Aufwand verst�rkt, den
viele private Betreiber, die die Energieerzeugung nicht als ihr Hauptgesch�ft verstehen, mit der
Umsetzung von Quotenregelungen zu tragen h�tten.

Hierdurch k�nnten nicht nur ein nennenswerte Investitionen f�r den Ausbau der KWK unter-
bleiben, sondern  u. U. auch wichtige autonome technologische Entwicklungen im Bereich
kleiner, dezentraler Anlagen gehemmt werden. Die Umsetzung struktur- und klimapolitischer
Zielsetzungen w�ren hierdurch u. U. gef�hrdet und ggf. sogar negative Arbeitsplatzeffekte die
Folge.

Eine m�gliche Absicherung privater Betreiber hat Traube in seinem zertifikatsbasierten Quoten-
modell beschrieben, in dem er von einem staatlich garantierten Mindestzertifikatspreis f�r die
Stromerzeugung in KWK-Anlagen ausgeht. Der Staat interveniert immer dann durch den Ver-
kauf ãungedeckterÒ Zertifikate, wenn der Zertifikatspreis auf dem Markt eine Obergrenze �ber-
schreitet. Andererseits kauft der Staat ãfreieÒ Zertifikate auf, wenn der Zertifikatspreis unter eine
Mindestgrenze absackt. Hierdurch besteht je nach Marktsituation jedoch die Gefahr, dass dem
Staat eine, durch die Einf�hrung einer Quotenregelung dokumentierte, ungewollte zentrale Rolle
als Regulierungsorgan zuf�llt und u. U. auch erhebliche finanzielle Belastungen auf ihn zu-
kommen. Andererseits garantiert nur dieses Verfahren den privaten Erzeugern einen Minde-
stumweltbonus durch den Zertifikatsverkauf.

Allerdings ist zu erwarten, dass sich dieser Nachteil im Zuge steigender Erfahrungen mit den
Quotenmodellen und dem hiermit korrespondierenden vermutlich wachsenden Vertrauen im
Zeitverlauf verringern wird.

Im Gegensatz zu Quotenmodellen f�hrt die Bonusregelung in der dargestellten Form f�r alle
Bereiche der KWK zu einer Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen und erm�glicht f�r die
gesamte Breite der KWK-Anlagen und damit typischerweise auch von privaten Betreibern ein-
gesetzten anlagen einen kostenorientierten Betrieb.
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   Stromverbraucher:

F�r die Verbraucher bedeutet die Erh�hung des KWK-Anteils unter heutigen Marktbedingungen
(Konkurrenz durch abgeschriebene Kondensationskraftwerke) zumindest kurz- bis mittelfristig
h�here Strompreise. L�ngerfristig d�rften sich die Mehrkosten im Zuge einer sukzessiven
Marktbereinigung (Abbau der heute bestehenden �berkapazit�ten) deutlich verringern. Insoweit
der Ersatz teurerer Kondensationsstromerzeugung dadurch vermieden wird, werden die Zusatz-
kosten sinken. Kurz- bis mittelfristig ist vor diesem Hintergrund von einzelnen Verbraucher-
gruppen ggf. aber mit Widerst�nden zu rechnen. In welcher Form und von wem diese auftreten
werden h�ngt im entscheidenden Ma§e von der �berw�lzung der Kosten auf die Verbraucher
ab.

Im Rahmen des Quotenmodells kommt es voraussichtlich zu indirekten Preiserh�hungen seitens
der zur Erf�llung der Quoten verpflichteten Stromh�ndler. Diese werden die Zusatzkosten zum
gr�§ten Teil auf die Strompreise �berw�lzen. Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt,
dass es bei Preis�berw�lzungen h�ufig zu einer �berproportionalen Belastung der Tarifkunden
und entsprechend einer unterproportionalen Beanspruchung der industriellen Sondervertrags-
kunden gekommen ist. Dieses dem Kostenverursacherprinzip entgegenstehende Verfahren -
versteht man den Ausbau der KWK als gemeinschaftliche Aufgabe f�r den Klimaschutz - wird
voraussichtlich zu geringeren Widerst�nden seitens der Industrie f�hren als wenn im Bonusmo-
dell die Mehrkosten durch einen einheitlichen Aufschlag an alle Kunden weitergegeben werden.

Dagegen d�rfte die Akzeptanz der Mehrzahl der Tarifkunden aufgrund der zun�chst
ãgerechteren Kostenumw�lzungÒ f�r das Bonusmodell deutlich h�her sein. Hierf�r spricht auch
die mit dem Bonusmodell verbundene h�here Transparenz der Kostenumw�lzung, die direkt
und nachvollziehbar erfolgt (bei Bonusmodellen k�nnen die resultierenden Mehrkosten als �ber
alle Netznutzer einheitlicher Sonderposten in der Kundenabrechnung aufgef�hrt werden), w�h-
rend mit Quotenmodellen indirekte Preiserh�hungen die Folge sind. Unter Zugrundelegung der
heute noch nicht vollst�ndig entflochtenen M�rkte ist allerdings nicht auszuschlie§en, dass �ber
eine indirekte Entlastung gro§er Verbraucher und st�rkere Belastung kleiner Verbraucher bei
den Erzeugerpreisen eine verbraucherseitige Ungleichbelastung realisiert wird.

Kompatibilit�t mit anderen Feldern der Energiepolitik:

Grunds�tzlich sind sowohl Quoten- als auch Bonusmodelle geeignete Instrumente im Rahmen
einer umfassenden Energie- und Klimaschutzpolitik. Im Vergleich zum Bonusansatz, der sich
weitgehend an den Vorstellungen zur Neugestaltung des Stromeinspeisungsgesetzes f�r erneu-
erbare Energien orientiert, geh�rt das Quotenmodell aber zu einer Instrumentenkategorie, die in
Deutschland bisher noch nicht umgesetzt wurde. Auf der anderen Seite erscheint mittel- bis
langfristig, d. h. nach Abschlu§ der �bergangsphase des heute noch rudiment�ren Wettbewerbs
und nach der Etablierung fairer Marktbedingungen, ohnehin zur Erreichung der Klima- und
Umweltschutzziele ein �bergang zu mengenorientierten Modellen sinnvoll. Gleichzeitig werden
auch f�r andere Bereiche der Energiewirtschaft mittlerweile Quotenl�sungen diskutiert. Letzte-
res gilt neben der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auch f�r die W�rmebereitstellung
auf der Basis erneuerbarer Energietr�ger (vgl. DLR, Wuppertal Institut 1999), wenn hier zu-
nehmend auch gr�§ere Anlagen (z. B. solare Nahw�rmebereitstellung) in die Versorgung einbe-
zogen werden sollen. Dar�ber hinaus werden vergleichbare Ans�tze auf anderen Ebenen
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(Emissionshandel im Rahmen der Erf�llung der Kyoto-Verpflichtungen zur Minderung klima-
relevanter Spurengase) auch international verfolgt.

Bei der Festlegung von Bonus und Quote sind aber in jedem Fall die Ma§nahmen in den ande-
ren, ebenso f�r den Klimaschutz wichtigen, Bereichen zu ber�cksichtigen. Dies gilt z. B. f�r
den Fall, dass im Rahmen einer insgesamt klimavertr�glicheren Energieversorgung im gr�§eren
Umfang (w�nschenswerterweise) die aus heutiger Sicht verf�gbaren Stromeinsparpotentiale
massiv ausgesch�pft werden. Szenariorechnungen zeigen, dass der Nettostromverbrauch zur
Erreichung engagierter Klimaschutzziele bis zum Jahr 2010 gegen�ber dem heutigen Niveau
zur�ckgehen mu§. Je nach Randbedingungen (d. h. z. B. unterstellte Betriebsjahre der Kern-
kraftwerke) wird dabei von einer Reduzierung der Stromnachfrage gegen�ber dem heutigen
Niveau von ca. 3,5 bis 11 % auszugehen sein (Wuppertal Institut 1999). Eine auf die Stromer-
zeugung prozentual ausgerichtete Quote m�§te diesen Umstand ber�cksichtigen. Auch bei Bo-
nusl�sungen k�nnen dann Anpassungen notwendig sein, wenn z. B. aufgrund abnehmender
Nachfrage bei bleibenden �berkapazit�ten der f�r die Bestimmung der Bonush�he relevante
Marktpreis weiter absinkt.

Zeithorizont der Umsetzbarkeit:

   Quotenmodell:  

Die bereits mehr als zweij�hrige Diskussion um das Quotenmodell zeigt, dass trotz weitgehend
ausgearbeiteter Konzeptvorschl�ge und vorliegender Gesetzesentw�rfe sowie einer breiten Un-
terst�tzerfront eine Umsetzung auf gr�§ere politische Widerst�nde st�§t. Unabh�ngig von die-
ser energiepolitischen Grundsatzdebatte hat die bisherige Kriteriendiskussion gezeigt, dass vor
dem Hintergrund einer �ber die ãeinfacheÒ Erh�hung des KWK-Anteils hinausgehender Zielset-
zung sowie zur Eingrenzung von Mitnahmeeffekten ggf. zus�tzliche Ma§nahmen zu ergreifen
sind (Beitrag zum Bestandsschutz, Absicherung bestimmter technologischer Entwicklungen),
die bisher weder eindeutig identifiziert noch ausgiebig diskutiert worden sind. Gleiches gilt auch
f�r wirksame Sanktionsmechanismen bei Unterschreiten der Quote31.

Nachteilig auf die Umsetzbarkeit der Quote wirkt sich zudem der bisher nur rudiment�re Wett-
bewerb mit einer noch unvollst�ndigen Trennung zwischen Erzeuger-, H�ndler- und Netzebene
aus. Eine Intensivierung des Wettbewerbs ohne Interessenkollisionen zwischen den miteinander
verbundenen Unternehmensteilen erscheint aber eine notwendige Voraussetzung f�r das Funk-
tionieren des Quoteninstrumentariums. Vergleichbares gilt im �brigen auch f�r die Bonusl�sung
mit dem implementierten netzbetreiberseitigen Umlageverfahren.

Quotenmodelle erfordern letztlich auch ein funktionsf�higes und etabliertes B�rsensystem. Trotz
der genannten Vorbehalte und der Neuartigkeit dieses Instrumentes im energiepolitischen Ma§-
nahmenmix Deutschlands steht - abgesehen von der angesprochenen energiepolitischen Grund-
satzdebatte - einer mittelfristigen Umsetzung einer Quotenl�sung nichts im Wege. Beschleuni-
gend auf die Einf�hrung einer Quotenregelung in Deutschland k�nnte die Umsetzung vergleich-
barer Regelungen in anderen L�ndern (z. B. D�nemark, wo f�r den Bereich erneuerbarer Ener-
gien die Einf�hrung einer Quotenl�sung vorbereitet wird) wirken.
                                                
31 Traube schl�gt unter Ber�cksichtigung einer jeweiligen Verschiebung von 10 % der Ankaufverpflichtung in das
Folgejahr in seinem Gesetzesvorschlag angemessene Geldbu§en vor (¤3 (5)), wenn die Quote �ber drei Jahre
hinweg nicht erf�llt wird.



Kurzexpertise 10.02.00

35

   Bonusmodell:   Von der Grundkonzeption ist das Bonusmodell als �bergangsl�sung gedacht,
das in Zeiten erst rudiment�ren Wettbewerbs Erhalt und Ausbau der KWK sicherstellt. Im Ge-
gensatz zu anderweitigen Vorschl�gen zur St�rkung der KWK (z. B. Quotenregelungen, Neu-
bauverbot von Kondensationskraftwerken) erscheint der Zeitbedarf f�r die Umsetzung einer
Bonusregelung geringer. Ma§geblich f�r diese Einsch�tzung sind die Parallelen mit der in der
Umsetzung befindlichen wettbewerbsneutralen Ausgestaltung des Stromeinspeisungsgesetzes
f�r erneuerbare Energien. Hierdurch besteht die Chance, zeitgleich oder im direkten Anschlu§
kompatible Regelungen f�r die KWK zu implementieren.

Trotzdem ist eine sofortige Umsetzung noch nicht m�glich, da bisher lediglich ein Konzeptent-
wurf f�r eine die gesamte KWK umfassende Bonusregelung vorliegt. Aufbauend hierauf sind
noch weitere Analysen notwendig. Dies betrifft Arbeiten

• in denen die Kostenstrukturen der KWK (inkl. Netzzusammenh�nge) noch einmal eingehend
diskutiert werden

• in denen die Wirkung auf die verschiedenen KWK-Anlagen an Hand von Praxisbeispielen
im einzelnen bestimmt werden (inkl. Aufzeigen von Sonderf�llen)

• in denen der �bergangszeitraum zu weitergehenden Modellen (z. B. friktionsfreier �bergang
zu einem Quotenmodell) und damit die langfristige Orientierung ausgestaltet wird und

• in denen bisher nur angedachte Vereinfachungen (z. B. Beschr�nkung des Geltungsbereiches
auf die Stromeinspeisung und die Eigenerzeugung oberhalb einer bestimmten Leistungsgren-
ze, Flankierung durch Investitionszusch�sse) hinsichtlich der hiermit verbundenen Mitnah-
meeffekte untersucht werden.

Bei einer grunds�tzlichen Verst�ndigung �ber das Instrumentarium k�nnten diese Untersuchun-
gen innerhalb eines halben Jahres im Konsens mit den Beteiligten aber abgeschlossen werden.

4 Zusammenfassende Bewertung

Aufbauend auf der Kriteriendiskussion erfolgt nachfolgend eine zusammenfassende tabellari-
sche Bewertung der beiden hier diskutierten Modellans�tze. Neben der Darstellung der Basis-
modelle ist auch eine Bewertung erg�nzender Instrumente, die in Varianten zusammengefa§t
sind, aufgef�hrt. Die Diskussion strategischer Erg�nzungen ist damit keineswegs abgeschlos-
sen. Der hier dargestellte Versuch kann dementsprechend nur als Anfang dieser Diskussion
verstanden werden. Als Varianten werden dabei betrachtet:

Variante Quotenmodell: Einf�hrung von Teilquoten bzw. Einf�hrung von nach Leistungs-
klassen differenzierten Mindest- und H�chstgrenzen als zus�tzlicher monet�rer Anreiz; St�rkung
langfristiger Kontrakte zwischen Betreibern von KWK-Anlagen und Verpflichteten; Bagatell-
grenze bei der Ankaufpflicht f�r die Eigenerzeugung

Variante Bonusmodell 1: Technologiespezifische Bonuszahlung f�r Netzeinspeisung
(generell, jedoch gegen�ber Grundmodell weniger Technologieklassen) sowie Eigenerzeugung
(oberhalb einer Leistungsgrenze von 2 MWel), zus�tzliche Investitionshilfen f�r kleine KWK-
Anlagen (< 50 kW)

Variante Bonusmodell 2: Gew�hrung einer garantierten Einspeiseverg�tung, die sich aus
Bonuszahlung sowie durchschnittlichem Marktpreis zusammensetzt sowie spezifischer Investi-
tionszusch�sse f�r die Eigenerzeugung. Im Vergleich zum Grundmodell weicht diese Variante
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bez�glich der betrachteten Kriterien nur in Hinblick auf die Wettbewerbskonformit�t ab, die
aufgrund der Zusicherung eines gesicherten Absatzmarktes f�r KWK hier geringer einzusch�t-
zen ist. Demgegen�ber f�hrt aber die hierdurch induzierte h�here Investitionssicherheit
(Anlagen sind auch keinem Verdr�ngungswettbewerb mehr ausgesetzt) zu einer Verbesserung
des Zielerreichungsgrades.

Dar�ber hinaus ist bei der Betrachtung der anschlie§enden Bewertung zu ber�cksichtigen, dass
vor dem Hintergrund des komplexen Problemfeldes (Erh�hung des Beitrags der KWK zur
Stromerzeugung) die Gesamtbeurteilung einzelner Instrumente immer zu kurz greifen mu§, in
der Regel also aufeinander abgestimmte Ma§nahmenb�ndel miteinander verglichen werden
m�ssen. Auch diesbez�glich sind weitere Untersuchungen und das Sammeln praktischer Erfah-
rungen notwendig. Zudem ist zu ber�cksichtigen, dass die getroffenen Wertungen auf der Basis
der durchgef�hrten Kriterienanalyse soweit wie m�glich zwar auf objektiven, letztlich aufgrund
der bestehenden Unsicherheiten (z. B. hinsichtlich der Marktvorausschauen) aber immer auch
auf pers�nlichen Einsch�tzungen beruhen. Damit ist grunds�tzlich nicht ausgeschlossen, dass
auf der Basis des gleichen Kriterienkatalogs auch andere Einordnungen getroffen werden
k�nnten.

Die durchgef�hrte Bewertung der beiden F�rderoptionen l�§t keine eindeutige Schlu§folgerung
�ber die Eignung des einen oder anderen Instrumentes zu. Klar erscheint vielmehr, dass beide
Modelle bez�glich der angestrebten Zielerreichung ãVerdopplung des Beitrags der KWKÒ einen
wesentlichen Beitrag leisten k�nnen, f�r diese aber allein nicht ausreichen, sondern durch zu-
s�tzliche Ma§nahmen flankiert werden m�ssen. Zudem zeigt sich deutlich, dass beide betrach-
tete Ans�tze spezifische St�rken und Schw�chen aufweisen.

Die Schw�chen des Quotenmodells liegen vor allem in den abh�ngig von den sich einstel-
lenden Marktmechanismen gerade in der Anfangsphase u. U. vergleichsweise hohen Mitnah-
meeffekten aufgrund des inhomogenen KWK-Marktes, den ggf. eingeschr�nkten technologi-
schen Impulsen, dem nicht unerheblichen Kontroll- und Transaktionskosten bei der �berpr�-
fung der Ankaufverpflichtung (vor allem auch der Eigenerzeugung), dem Ver�nderungsgrad
gegen�ber bisherigen in der deutschen Energiepolitik etablierten Ma§nahmen sowie noch nicht
ausgearbeitete Sanktionsmechanismen f�r das Nichterf�llen der Ankaufspflichten. Die gro§e
St�rke von Mengenverpflichtungen basiert auf dem hohen Ma§ an Wettbewerbskonfor-
mit�t, der hierdurch bedingten volkswirtschaftlichen Effizienz sowie dem bereits im Akteursfeld
der Energiewirtschaft erreichten hohen Akzeptanzgrad. Zudem kann ein Beitrag zum Bestands-
schutz und zur Verringerung von stranded investments geleistet werden.

Bei Bonusmodellen wirkt sich nachteilig vor allem die fehlende Mengengenauigkeit, die
nicht vollst�ndige Sicherheit gegen�ber gezielten Niedrigstpreisangeboten, der ggf. j�hrliche
Korrekturbedarf an den Bonuss�tzen und die Nichteinbeziehung der Eigenerzeugung in die Fi-
nanzierung der Mehraufwendungen aus. Dar�ber hinaus sind bei Bonusmodellen verfassungs-
rechtliche Bedenken (Parallelit�t zu Kohlepfennig oder StrEG) zu kl�ren und diese bei der EU-
Kommission ggf. als Beihilfen anzumelden und unterliegen diesbez�glich strengen Anforde-
rungen hinsichtlich Befristung und Degressivit�t (f�r Quotenmodelle gilt dies nicht, wenn auf
einen echten Zertifikatshandel verzichtet wird). St�rken der Bonusregelung sind vor allem
die Vergleichbarkeit des Verfahrens mit der F�rderung der erneuerbaren Energien nach dem im
Gesetzgebungsverfahren befindlichen Erneuerbaren Energie Gesetz (EEG) - als Nachfolgege-
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setz des Stromeinspeisungsgesetzes - sowie die zielgenauere und anlagentypbezogene Hilfe-
stellung gegen�ber stranded investments und die vergleichsweise geringen Transaktionskosten.

Tabelle 1: Zusammenfassende Bewertung der Vorschl�ge zum Quoten- und Bonusmodell

Quotenmodell Bonusmodell

Grundmodell Variante Grundmodell Variante

Wettbewerbskonformit�t 2 2 1 1

Zielerreichungsgrad

- Ausbau

- Bestandsschutz

- Vermeidung stranded investments

2

0 - 11

1

2

1

1 - 2

1 - 2

1 - 2

2

1 - 2

1 - 2

2

Behandlung Stromimporte

- Kompatibilt�t

- Anteil KWK-Import an Gesamt-KWK-
Leistung

ja2

begrenzt

ja2

begrenzt

ja2

begrenzt

ja2

begrenzt

�konomische Aspekte

- volkswirtschaftliche Effizienz

- Mitnahmeeffekte

- Transaktionskosten

1 - 2

-13

-2 - 1

1

-1 - 0

-2

1

-1 - 0

-1 - 0

1

-1- 0

- 1- 0

Technologieimpulse -1 - 0 1 1 1

Akzeptanz

- Energiewirtschaft

- Verbraucher (privat/Industrie)

1 - 2

-1/1

0 - 1

-1/-1 - 0

1

1/-1

0 - 1

1/-1

Kompatibilit�t mit anderen Politikfeldern 1 1 1 1

Umsetzungszeitraum

- Konzeptstatus

ausgearbeitet

(Gesetzes-
entwurf

Detail-
fragen
offen

Grobkonzept Detail-
fragen
offen

Umsetzungszeitraum

- Implementierung

mittelfristig4 mittel-
fristig

kurzfristig kurz-
fristig

Anmerkungen:

Die Einordnung der Kriterien erfolgt nach Zahlenwerten von -2 bis +2, die als positiver oder negativer Ver�nde-

rungsgrad gegen�ber der derzeitigen Situation verstanden werden k�nnen.

1 insbesondere in der �bergangszeit bis ein Neubau (Planungs- und Bauzeit) einsetzen kann; 2 sofern Gleichwer-

tigkeitsregel auf EU-Ebene durchgesetzt werden kann; 3 langfristig geringer, wenn ohnehin marktbedingt mehr

KWK zum Zuge kommt; 4 in Abh�ngigkeit der Fortentwicklung des Wettbewerbsmarktes
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Ein Teil der aufgef�hrten Nachteile kann bei beiden Modellans�tzen durch Modifikationen der
Grundmodelle aufgehoben werden. Die hieraus resultierenden Varianten (z.B. Einf�hrung von
Teilquoten, leistungsklassenbezogene Begrenzung der monet�ren Verg�tung f�r die Zusiche-
rung der KWK-Stromerzeugung) f�hren zu der Erkenntnis, dass es unter dieser Voraussetzung
zu einer starken Ann�herung zwischen dem Quotenmodell und dem Bonusansatz kommt. In
jedem Fall erfordern beide Modelle die Einbettung in einen gesamten Ma§nahmenmix, um ins-
gesamt die angestrebten Ziele zu erreichen.

5 Schlußfolgerungen

Die durchgef�hrte Auflistung der Vor- und Nachteile - in Bezug auf den Kriterienkatalog - ist
vor dem Hintergrund der Ableitung energiepolitischer Handlungsempfehlungen allein nicht aus-
sagekr�ftig. Notwendig ist dar�ber hinaus eine weitergehende Spiegelung an den Zielsetzungen
(Beitrag zum Klimaschutz, Sicherung von Arbeitspl�tzen in der heimischen Stromerzeugung,
Technologieentwicklung, Impulse f�r den Exportmarkt) und den hierf�r umzusetzenden techni-
schen Ma§nahmen. Im einzelnen bedeutet dies zu analysieren, welche energiepolitischen Ma§-
nahmen, in welchem Zeithorizont sinnvoll umsetzbar sind, um

• den wirtschaftlichen Weiter-Betrieb �kologisch und unter fairen Randbedingungen auch
�konomisch effizienter KWK-Anlagen sicherzustellen

• bestehende KWK-Standorte zu erhalten und hinreichende Anreize zur Nachr�stung/zum
(vorzeitigen) Ersatz �lterer KWK-Anlagen durch hocheffiziente Neuanlagen zu geben und
dar�ber hinausgehend

• nachhaltige Anreize zu geben, neue KWK-Anlagen in allen Leistungsbereichen zu errichten.

W�hrend es f�r den KWK-Bestand darauf ankommt sehr schnell zu umsetzungsf�higen L�sun-
gen zu kommen (um den Trend des R�ckbaus zu stoppen), steht f�r den KWK-Ausbau auf-
grund der zu ber�cksichtigenden Planungs- und Bauzeiten noch eine �bergangsfrist zur Verf�-
gung. Damit die notwendigen Investitionsentscheidungen aber bereits getroffen werden k�nnen,
mu§ heute mit hinreichender Verl�§lichkeit bereits vorgegeben werden, welche Rahmenbedin-
gungen f�r die KWK langfristig zu Grunde zu legen sind. Dar�ber hinaus mu§ prinzipiell poli-
tisch entschieden werden, in welcher Form und bis zu welcher H�he Ma§nahmen zur Vermei-
dung/Verringerung von stranded investments getroffen werden sollen. Beide Aspekte sind zen-
tral f�r die Ableitung der nachfolgend aufgef�hrten Handlungsempfehlungen.

Unter zus�tzlicher Ber�cksichtigung der Tatsache, dass insbesondere f�r die Erreichung des
Verdopplungsziels alle technologischen Optionen aus dem Bereich der KWK einen Beitrag lei-
sten m�ssen, Mitnahmeeffekte bei keiner Regelung vollst�ndig vermieden werden k�nnen32 und
Bonusmodellen aus europarechtlichen Gr�nden allenfalls �bergangscharakter zukommen kann
wird ein Stufenkonzept vorgeschlagen:

1. Vorgabe einer Verdopplung der Stromerzeugung in KWK-Anlagen bis zum Jahr 2010 als
energiepolitische Leitlinie/Zielsetzung

                                                
32  Mitnahmeeffekte lassen sich bei keiner Regelung verhindern, sie sollten vor der Zielsetzung eines verantwor-
tungsvollen Umgangs mit den monet�ren Ressourcen aber soweit wie m�glich begrenzt werden.
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2. Festlegung der �kologischen Anforderungen f�r die KWK-Stromerzeugung, die gef�rdert
werden soll (z. B. Anforderungen vergleichbar der Mineral�lsteuerbefreiung im Rahmen der
�koststeuergesetzgebung oder besser alternative Regelungen wie z. B. Mindest-CO2-
Minderungsbeitrag gegen�ber einem definierten Referenzpfad)

3. Kurzfristige Umsetzung eines alle KWK-Anlagen umfassenden Bonuskonzeptes mit Befri-
stung auf maximal 5 Jahre

4. Gesetzliche Ank�ndigung der Abl�sung des Bonusmodells durch eine zielorientierte Quoten-
regelung sp�testens nach Ablauf von 5 Jahren mit einer Mengenvorgabe beginnend mit z. B.
20 % (ausgehend von den heute erreichten etwa 14 %) oder geringer bei Beschr�nkung auf
Neuanlagen

5. J�hrliche �berpr�fung der vorliegenden Marktbedingungen (z. B. Homogenit�t des Marktes)
bez�glich der Umsetzbarkeit einer Quotenregelung (dies erfordert eine zeitgleiche umset-
zungsreife Weiterentwicklung des Quotenkonzeptes bis hin zur Vorbereitung eines ausgear-
beiteten Gesetztesvorschages inkl. Durchf�hrungsverordnung)

6. Einbettung beider Vorschl�ge in einen abgestimmten Ma§nahmenmix (d. h. parallele Weiter-
entwicklung und Verabschiedung erg�nzender Ma§nahmen; z. B. Umr�stungshil-
fen/Ersatzbauhilfen f�r Anlagen, die aus dem F�rderraster rausfallen) zur Erreichung des
Verdopplungszieles

zu 1 und 2:

Mit dieser Ma§nahme wird dokumentiert, dass die KWK zu einem wesentlichen Baustein einer
klimavertr�glichen Energiepolitik geh�rt. Dementsprechend mu§ auch herausgestellt werden,
dass vor dem Hintergrund Klimaschutz nur solche Anlagen in die F�rderung einbezogen wer-
den, die einen hinreichenden Beitrag zur CO2-Minderung gegen�ber der getrennten Stromerzeu-
gung und W�rmebereitstellung leisten k�nnen.

zu 3:

Aufgrund der in vielen F�llen - h�ufig auch auf der Basis (kommunalen) politischen Drucks -
erbrachten Vorleistungen bei der Errichtung �kologisch effizienter KWK-Anlagen, sollte eine
L�sung gew�hlt werden, die einen hinreichenden Beitrag zur Verringerung von stranded in-
vestments leisten kann. Bonusl�sungen sind hierf�r wegen ihres differenzierten Ansatzes be-
sonders geeignet. Denkbar w�re zwar auch die Gew�hrung von - mit der Forderung nach Wei-
terbetrieb verbundenen33 - direkten Investitionszusch�ssen f�r den Neubau/Ersatz der bestehen-
den Anlagen. Hierdurch w�rden aber die Anreize, die Anlagen in der Bau- und Planungsphase
m�glichst effizient auszunutzen, gegen�ber der kWh-bezogenen Bonusl�sung verloren gehen.

                                                
33  Ohne eine derartige Forderung w�rde die Anlage ggf. sofort stillgelegt werden. In einer �bergangsphase (Bau
und Planung der Ersatz-KWK-Anlage) w�rde f�r die Fernw�rme/Nahw�rmeversorgung ein Heizwerk eingesetzt,
das unter �kologischen Gesichtspunkten in den meisten F�llen deutlich schlechter zu beurteilen ist als der Weiter-
betrieb der KWK-Anlage. Dies gilt z. T. selbst bei Kohle-Heizkraftwerken, f�r die der �bergang zu einem Heiz-
werk zu Teilen auch noch mit einem Brennstoffwechsel (zum kohlenstoff�rmeren Erdgas oder Heiz�l) verbunden
ist, da der nicht mehr in der KWK-Anlage hergestellte Strom durch bisher nicht vollst�ndig ausgelastete fossile
Kraftwerke (mit hohem Kohleanteil) mit vergleichsweise geringem Wirkungsgrad bereitgestellt werden m�§te.
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Die Bonuszahlung erfolgt (auch aufgrund der aus den Diskussionen aus dem Bereuch erneuer-
bare Energien ableitbaren Anforderungen der EU-Wettbewerbskommission f�r Verg�tungsre-
gelungen) �ber maximal 5 Jahre. F�r �ltere KWK-Anlagen, die bestimmten CO2-
Minderungsanspr�chen nicht gen�gen, k�nnen zur Erh�hung des Handlungsdrucks ggf. k�rze-
re Fristen gesetzt werden.

Hierdurch kann nicht nur ein wesentlicher Beitrag zur Vermeidung von stranded investments
geleistet werden, sondern zus�tzlich r�umt eine derartige Bonusl�sung einen hinreichenden Zeit-
raum ein, am KWK-Standort Planungen f�r Umr�stungs- oder Ersatzbauten (z. B. durch eine
GUD-Heizkraftwerk bei gleichzeitiger Erh�hung der Stromkennzahl) abzuschlie§en und die
hieraus resultierenden Investitionsentscheidungen umzusetzen. Hierduch k�nnen Kraftwerks-
standorte, die g�nstige Ausgangsbedingungen (bestehende W�rmenetze und diesbez�gliche
Infrastrukutr) aufweisen, f�r die KWK erhalten bleiben. Eine der zentralsten Bedingungen
�berhaupt, um die angestrebten Ziele zu erreichen (Ersatzbauten mit einer gleichzeitigen Erh�-
hung der Stromkennzahl stellen wahrscheinlich den wichtigsten Baustein f�r das Erreichen des
Verdopplungsziels34).

zu 4:

In f�nf Jahren ist die Einf�hrungs- und Umbruchphase des Wettbewerbsmarktes, der heute
durch sinkende Marktpreise gekennzeichnet ist, voraussichtlich weitgehend abgeschlossen.
Viele der bestehenden KWK-Anlagen sind ganz oder zu gro§en Teilen abgeschrieben und die
Gefahr, im hohen Umfang stranded investments zu erzeugen, dementsprechend deutlich gesun-
ken. Zus�tzliche Anreize f�r die KWK sind dann vor allem f�r Neuanlagen (inkl. Ersatz der
bestehenden Anlagen) notwendig. Diese k�nnten durch eine ab dem Jahr 2005 g�ltige Mengen-
verpflichtung induziert werden. Aufgrund der diskutierten Mitnahmeproblematik erscheint dabei
auch eine ausschlie§lich auf Neuanlagen beschr�nkte Quote (und damit f�r einen hinreichend
homogenen Bereich), die bereits heute angek�ndigt wird allerdings von einer geringeren H�he
als eine Gesamtquote ausgehen m�§te, diskussionsw�rdig. Denkbar w�re auch - u. a. um Vor-
leistungen im KWK-Bereich anzuerkennen - eine Einf�hrung eines Wichtungsfaktors f�r Alt-
anlagen (z. B. halbe Wertigkeit des KWK-Stroms), der f�r diese eine �berf�rderung aus-
schlie§t. Indirekt lie§e sich eine derartige Zweiteilung beispielsweise durch unterschiedliche
Anforderungen an den CO2-Minderungsbeitrag definieren.

Ziel des hier vorgeschlagenen Stufenkonzeptes ist - in einer durch die Liberalisierung
der Energiem�rkte gekennzeichneten Umbruchphase - ein gesteuerter und friktionsfreier
�bergang zu einem Quotenmodell. Der �bergangszeitraum ist hier mit f�nf Jahren ange-
setzt worden. Er erm�glicht

• im gro§en Umfang Neubau/Ersatzbauplanungen abzuschlie§en und entsprechende Baupro-
jekte unter langfristig feststehenden Rahmenbedingungen zu beginnen

• hierdurch mittelfristig einen echten Wettbewerbsmarkt zu initiieren

• einen Beitrag zur Verringerung von stranded investments und damit hinsichtlich der Verl�§-
lichkeit von Energiepolitik zu leisten

                                                
34  Dies gilt auch dann noch, wenn ggf. vor dem Hintergrund eine bessere Auslastung erzielen zu wollen, die
W�rmeh�chtslast der Anlagen reduziert wird.
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• gen�gend Zeit f�r eine weitere Stabilisierung und einen Ausbau der noch vergleichsweise
jungen M�rkte der dezentralen KWK

• die Etablierung eines funktionsf�higen B�rsensystems vor der Einf�hrung von Mengenver-
pflichtungen abzuwarten und

• hinreichend Zeit, um im Rahmen des zu implementierenden Klimaschutzprogrammes (das
f�r Mitte 2000 angek�ndigt ist) und daraus abgeleiteter Programme der Bundesregierung ei-
nen abgestimmten Ma§nahmenmix f�r die KWK zu generieren, der die letztlich im Mittel-
punkt stehende Quotenl�sung zielgerichtet flankieren kann.
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Anhang:

A 1 Bundesratsantrag der Bundesl�nder Schleswig Holstein und 
Berlin von November 1999

Entwurf eines Gesetzes zur �nderung des Gesetzes �ber die Elektrizit�ts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)

�nderungsvorschlag zur Einf�hrung einer KWK-Quote

- Antrag der L�nder Berlin und Schleswig-Holstein -

"¤ 3a
Kaufpflicht von Elektrizit�t aus Kraft-W�rme-Kopplung

(1) Zweck dieser Vorschrift ist es, den schonenden Umgang mit den Energie-

ressourcen zu st�rken und die Belastung und Gefahren f�r die nat�rlichen Le-

bensgrundlagen aus der Bereitstellung von Elektrizit�t schrittweise zu verringern. Zu die-

sem Zweck wird eine Pflicht eingef�hrt, in Kraft-W�rme-Kopplungsanlagen erzeugte

Elektrizit�t zu kaufen, um auf diesem Wege den Erhalt und den Ausbau dieser Elektrizi-

t�tserzeugung zur Umweltentlastung sicherzustellen.

(2) Wer im Geltungsbereich des Gesetzes Elektrizit�t an Letztverbraucher liefert,

muss nachweisen, dass er f�r die von ihm insgesamt an Letztverbraucher gelieferte Elektri-

zit�tsmenge einen tats�chlichen oder rechnerischen Anteil an Elektrizit�t aus Kraft-W�rme-

Kopplung erworben oder erzeugt hat, der mindestens die nach Absatz 4 festzulegende H�-

he erreicht (Kaufpflicht). Entsprechendes gilt f�r den, der selbst erzeugte Elektrizit�t oder

selbst eingef�hrte Elektrizit�t verbraucht. Die Kaufpflicht ist f�r die in einem Kalenderjahr

ausgef�hrten Lieferungen bis zum Ende des dritten Monats des Folgejahres zu erf�llen.

(3) F�r die Kaufpflicht wird anerkannt

1. die Netto-Elektrizit�tserzeugung aus Kraft-W�rme-Kopplungsanlagen,

deren Netto-Erzeugung von elektrischer Energie und von zur energetischen Nut-

zung bestimmten W�rme im Jahresmittel mindestens 70 v.H. der eingesetzten

Brennstoffenergie (unterer Heizwert) betr�gt;

2. bei Kraft-W�rme-Kopplungs-Anlagen, deren Brennstoffenergieausnut-

zung im Sinne der Nummer 1 weniger als 70 v.H. betr�gt, die Netto-

Elektrizit�tserzeugung, die sich aus dem Produkt aus der zur energetischen Nut-

zung bestimmten W�rme und der Stromkennzahl ergibt; die Stromkennzahl ist das

Verh�ltnis der Erzeugung von elektrischer Energie zu der Erzeugung von W�r-

meenergie bei Volllast und maximaler W�rmeauskopplung.

(4) Das f�r Energie zust�ndige Bundesministerium legt durch Rechtsverordnung mit

Zustimmung des Bundesrates die H�he, die Geltungsdauer und die Anpassung des Anteils

nach Absatz 2 Satz 1 fest. Bei der Festsetzung der anf�nglichen H�he des Anteils ist zu be-
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achten, dass anfangs die Verpflichtungen insgesamt die im Geltungsbereich des Gesetzes

im Jahr 1998 erzeugte elektrische Jahresarbeit aus Kraft-W�rme-Kopplungs-Produktion

nicht unterschreiten. In der Verordnung ist f�r jeweils zehn Jahre im Voraus festzulegen,

dass der Anteil in bestimmten Jahresschritten steigt. Die Steigerung des Anteils an Elek-

trizit�t aus Kraft-W�rme-Kopplung ist so festzusetzen, dass sp�testens bis zum 31. Dezem-

ber 2008 mindestens eine Verdoppelung des Anteils der Elektrizit�t aus Kraft-W�rme-

Kopplung an der insgesamt in Deutschland verbrauchten Elektrizit�tsmenge bezogen auf

den Stand von 1998 erreicht wird. Die Steigerung des in Satz 4 genannten Anteils soll in

dem Zeitraum bis zum 31. Dezember 2008 m�glichst gleichm�§ig erfolgen. In der Verord-

nung werden weiter die Einzelheiten der �berwachung der Einhaltung der Pflichten nach

Absatz 2 und der Anerkennung von Kraft-W�rme-Kopplungs-Anlagen nach Absatz 3 gere-

gelt."

'¤ 3b
Binnenmarktklausel

(1) F�r die Kaufpflicht wird der Erwerb von Kraft-W�rme-Kopplung im Ausland aner-

kannt, wenn

1. die Erzeugung den Voraussetzungen des ¤ 3a Abs. 3 gen�gt,

2. das Herkunftsland Mitgliedstaat der Europ�ischen Gemeinschaft oder des Europ�i-

schen Wirtschaftsraums ist und

3. im Herkunftsland eine dem ¤ 3a vergleichbare Regelung besteht.

Das f�r Energie zust�ndige Bundesministerium stellt fest, dass in einem Herkunftsland eine

vergleichbare Regelung besteht, und macht dies im Bundesanzeiger bekannt. Stellt das f�r

Energie zust�ndige Bundesministerium fest, dass die vergleichbare Regelung nicht mehr

besteht, macht es dies im Bundesanzeiger bekannt.

(2)  Das f�r Energie zust�ndige Bundesministerium teilt die Anerkennungsregeln und die

Feststellung gem�§ Absatz 1 der Europ�ischen Kommission mit.' "
Weitere �nderungen:
Anpassung der Bu§geldregelungen im Gesetz an die ¤¤ 3 a und 3 b

Gesetzesbegr�ndung:
I. Zum Gesetz im Allgemeinen

Durch die Reform des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schr�nkungen (GWB) wurden die Grundlagen f�r die Einf�hrung von Wettbewerb im Elektrizi-

t�tssektor geschaffen. Damit kommt auch der europ�ische Binnenmarkt f�r Elektrizit�t bis zu

allen Verbrauchergruppen zum Tragen.

Der Elektrizit�tswettbewerb l�uft in einem nicht harmonisierten Elektrizit�tsbinnenmarkt ab. In

einer solchen Situation eignet sich zum Ressourcen- und Umweltschutz mittels verst�rkten Einsat-

zes von Elektrizit�t aus effizienter und umweltentlastender Erzeugungsweise eine sog.
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"Anteilskauf-Ê pflicht-Regelung" am besten. Sie stellt sicher, dass auch Importeure die Regelung

beachten m�ssen, wenn sie auf dem deutschen Markt Elektrizit�t absetzen wollen.

Die Kaufpflicht sichert �ber ihren Finanzierungseffekt den Investoren von KWK-Anlagen einen

marktgerecht begrenzten Zusatzerl�s f�r die Umweltqualit�t ihrer Erzeugung und zur Sicherung

der Chancengleichheit im Elektrizit�tsmarkt.

Der Handel mit KWK-Elektrizit�t wird dadurch weiter vereinfacht, dass eine rechnerische Erf�l-

lung der Kaufpflicht erm�glicht wird. Er ist auf der Grundlage einer Binnenmarktklausel f�r Im-

porte offen.

II. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1:

Zu Nummer 1 (¤ 3a)

Die Vorschrift enth�lt die Zweckbestimmung und regelt die Anteilskaufpflicht. Sie l�§t die

Erf�llung der Kaufpflicht durch rechnerischen Anteilskauf zu und enth�lt die erforderlichen

Verordnungserm�chtigungen. Au§erdem gibt sie vor, in welcher H�he der Anteil durch Ver-

ordnung festzulegen ist, um ausgeglichene Marktverh�ltnisse zu erreichen. Sie bestimmt, dass

die Steigerung des Anteils f�r zehn Jahre im Voraus festgelegt wird."

"Zu Nummer 2 (¤ 3b)

Die Einf�hrung einer Anteilskaufpflicht f�r KWK-Strom ist eine Warenverkehrsauflage, mit

der das Allgemeininteresse an der Entlastung der Umwelt beachtenspflichtig gemacht wird. Es

handelt sich dabei um eine Abweichung vom sog. Ursprungslandprinzip des Europ�ischen

Warenverkehrsrechts. Die Auflage stellt auch beim grenz�berschreitenden Handel den

Schutzstandard des Bestimmungslands sicher, l�§t ihn aber diskrimierungsfrei zu, wenn der

Schutzstandard beachtet wird.

Grenz�berschreitender Pflichtkauf, auch in der Form des rechnerischen Anteilskaufs, wird

dann als gleichwertig anerkannt, wenn eine gleichartige Ankaufspflicht im Herkunftsland be-

steht."

Begr�ndung des Gesetzesantrags

Zu Absatz 1

Es ist erforderlich, die Regelung mit einer Zweckbestimmung einzuleiten, die Grund-
lage f�r eine europarechtlich tragf�hige Gleichwertigkeitsregelung f�r den grenz�ber-
schreitenden Handel mit der Elektrizit�t gem�§ der Anteilsnutzungspflicht bildet. Da-
bei ist auf den Umweltzweck, nicht auf Wettbewerbsprobleme von Kraftwerksbetrei-
bern im Binnenmarkt abzustellen.

Zugleich kann der bisherige Absatz 1 des ¤ 3a entfallen und hierdurch die Un-
stimmigkeit einer in dem Gesetzesantrag bisher zugleich auf die Erzeugung und auf
den Letztverbrauch bezogenen Quote behoben werden. Im offenen Markt kann eine
Letztverbrauchsquote nicht mit einer inl�ndischen Erzeugungsquote gleich sein. Die
mit der Anteilsnutzungspflicht beabsichtigte Warenverkehrsregelung soll sich auch
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allein auf den Einsatz von Strom zum Letztverbrauch, nicht auf den Vorgang der Er-
zeugung beziehen.

Die im bisherigen Absatz 1 enthaltene Anrechnungsformel in Bezug auf erneuerbare
Energien ber�cksichtigt nicht, dass mit dieser allgemeinen Formulierung im Binnen-
markt unangemessene Anrechnungsm�glichkeiten er�ffnet werden. Sie w�rden dem
Zweck des Gesetzes zuwiderlaufen. Daher wird die Anrechnungsklausel gestrichen.
Im Hinblick darauf kommt derzeit nur eine KWK-Quotenhandelsregelung in Be-
tracht.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird die zentrale Vorschrift, die Kaufpflicht als Kaufpflicht von KWK-
Strom, nicht als Kaufpflicht �ber Zertifikate, die von einer staatlichen Stelle den
KWK-Erzeugern ausgegeben werden, ausgestaltet. Nach der Verbesserung der Rege-
lungen zur Netzbenutzung in der �berarbeiteten Verb�ndevereinbarung sind die
Gr�nde f�r einen reinen Zertifikatkauf mit v�llig getrennter Stromvermarktung weg-
gefallen. Die Marktbeteiligten sind allerdings im Rahmen der Vertragsfreiheit in der
Lage, Strom und Zusicherungen �ber anderweitigen Absatz des KWK-Stroms getrennt
zu verkaufen, also einen zertifikatgleichen Handel durchzuf�hren. Die Vorschrift er-
kennt diese Verfahrensweise (rechnerischer Anteilskauf) an. Einer beh�rdlichen Zerti-
fikatausgabe bedarf es nicht. Staatlich an die KWK-Erzeuger ausgegebene Zertifikate
als Gegenstand der Kaufpflicht werfen Rechtsfragen (Beihilfe�hnlichkeit u.�.) auf, die
den Gesetzentwurf unn�tig belasten. Auch ist unklar, ob bei einem reinen Zertifikat-
kauf unerw�nschte Spekulationseffekte auftreten k�nnen. Als Grundlage f�r einen
grenz�berschreitenden Handel mit KWK-Strom zur Umweltentlastung in Bezug auf
den inl�ndischen Stromeinsatz ist eine reine Zertifikatkaufvorschrift weniger geeignet.
Es m�ssten dann Zertifikate an ausl�ndische Erzeuger ausgegeben werden, die den
Strom im Ausland getrennt vermarkten, also nicht zur Umweltentlastung beim inl�ndi-
schen Stromeinsatz beitragen. Der Nachweis des Pflichtkaufs erfolgt unter staatlicher
Aufsicht durch die den Kunden von den Lieferanten gegebenen Best�tigungen der
Erzeugungsweise nach dem Gesetz. Die Vorschrift unterwirft auch Direktimporteure
den Kaufpflichtregeln. Andernfalls bliebe eine L�cke in der gleichm�§igen Auflage
der Pflicht, aus der sich Wettbewerbsverzerrungen ergeben w�rden.

Zu Absatz 4 allgemein

Die Vorschrift enth�lt die Erm�chtigungen zur Festsetzung des Umfangs der Kauf-
pflicht und zu Einzelheiten der Zertifizierungs-, Verfahrens- und �berwa-
chungsregeln.

Der Erhalt und der schnelle Ausbau der Kraft-W�rme-Kopplung stellen einen wesent-
lichen und unverzichtbaren Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele dar, die die
Bundesregierung eingegangen ist. Der EU-Ministerrat hat in seiner Entschlie§ung zu
einer Gemeinschaftsstrategie zur F�rderung der Kraft-W�rme-Kopplung EU-weit eine
Verdoppelung des Anteils der KWK an der Stromerzeugung gefordert. Die Hauptver-
antwortung soll dabei auf der nationalen Ebene liegen.

Allerdings ist seit Inkrafttreten des neuen Energierechtsrahmens bei der Kraft-W�rme-
Kopplung eine gegenteilige Entwicklung eingetreten. Es ist festzustellen, dass der
Ausbau der Kraft-W�rme-Kopplung fast ganz zum Erliegen gekommen ist und der
Anteil der Kraft-W�rme-Kopplung an der Elektrizi�tserzeugung beispielsweise durch
Reduktion der Betriebszeiten bereits zur�ckgeht.

Dies bedeutet nicht, dass die Kraft-W�rme-Kopplung sich als nicht wirtschaftliche
Umwelt,- bzw. Klimaschutztechnologie erwiesen hat. Die Kraft-W�rme-Kopplung hat
vielmehr in der gegenw�rtigen Situation, in der aufgrund von �berkapazit�ten auf der
Basis von Grenzkosten Strom angeboten wird, existenzielle Probleme. Die Anlagen
brauchen einen Vollkostenvergleich mit anderen Kraftwerken aber nicht zu scheuen.
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Bund, L�nder und die EU sind im Ziel einig, die Nutzung der Kraft-W�rme-Kopplung
als einen wesentlichen Beitrag f�r Ressourcenschonung und zum Klimaschutz nicht
nur zu erhalten, sondern weiter auszubauen.

Mit Blick auf den Verdr�ngungswettbewerb und aus Gr�nden der Markttransparenz
und Verl�sslichkeit von Investitionen ist es erforderlich, dass hier zielgenau und
zweckgebunden unter Beachtung der Angemessenheit und Verh�ltnism�§igkeit mit
dem marktkonform ausgestalteten Mittel einer kalkulierbaren Kaufpflicht regulierend
in den Marktproze§ eingegriffen wird.

Die mit dieser �nderung verfolgte Benennung des Ausbauziels bis 2008
(Verdopplung der aus Kraft-W�rme-Kopplung erzeugten bzw. verbrauchten Elektri-
zit�t) bezogen auf die Basis von 1998 (1999 wurden verschiedene Kraft-W�rme-
Kopplungs-Anlagen bereits nur noch teilweise betrieben) erf�llt die vorgenannten
Voraussetzungen.

Begr�ndung zur Folge�nderung in Artikel 1 Nr. 2 (¤ 6 Abs. 3)

Die Regelung in Artikel 1 Nr. 1 (¤ 3a - neu -) macht die Regelung in ¤ 6
Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes und die darauf verweisenden Bestimmungen
entbehrlich, soweit es um KWK-Strom geht.
Zur Gesetzesbegr�ndung
Aus europarechtlichen Gr�nden ist eine Begr�ndung des Gesetzesantrags geboten, die
den Anforderungen des Warenverkehrsrechts f�r grenz�berschreitenden Handel
Rechnung tr�gt. Zugleich ist die Begr�ndung an die Ver�nderungen der Vorschriften
anzupassen.

Begr�ndung: (gegen�ber dem Plenum)

¤ 3b enth�lt die Regeln, unter denen die gleichberechtigte Teilnahme der Importeure
von umweltentlastender Stromerzeugung am Verkauf von Strom f�r die Pflichtk�ufe
er�ffnet wird.

Sie folgen den �blichen Regeln einer vom Ursprungslandprinzip abweichenden Be-
stimmungslandregelung f�r ein hochwertiges Schutzgut im Allgemeininteresse. Dabei
werden die Importeure nach der sog. Gleichwertigkeitslehre gleichgestellt, wenn die
Erzeugung zum Import nach Deutschland oder f�r rechnerische Anteilsk�ufe dem
Zweck des Gesetzes gleichwertig Rechnung tr�gt und das Nachweissystem so gef�hrt
wird, dass an deutsche Verpflichtete ausgegebene Nachweise die gleiche Beweiskraft
�ber Anteilsk�ufe haben wie bei Inlandsk�ufen.
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A 2 Bonuss�tze f�r Netzeinspeisung und Eigenerzeugung im 
Rahmen der Bonusregelung

Tabelle A2-1: Bonus in Pf/kWh f�r die Netzeinspeisung (Beispielrechnung: Basis 2000)

in MW < 0,05 0,05-0,7 0,7-5,0 5,0-20,0 20-100 >100

Gas Gas Gas Gas Kohle Gas Kohle Gas Kohle

Stromgestehungskosten

- Neuanlagen5

davon Fixkostenanteil

19,3

10,86

11 - 14,3

6,0-7,76

9,51

5,40

6,5

3,72

k. A. 5,1

2,5

7,5

7,154

4,8 7,0

anrechenbarer Markt-

preis

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Netzgutschrift2 3,57 1,28-3,57 1,28 1,28 1,28 0,6 0,6 0-0,63 0-0,63

resultierende Kosten-

differenz

12,23 9,52 4,72 1,72 1,0 3,4 0,7-

1,3

2,9-

3,5

Vorschlag Bonus 6 , 9 6 , 2 - 6 , 9 4 , 7 1 , 7 1 , 7 *

- 3,4

1 , 0 1 , 0 *

- 3,4

0 , 7 0 , 7 *

- 3,0
1 unter Zugrundelegen von Kommunalgas 2 Annahme gem�§ modifizierter Verb�ndevereinbarung 3 die obere

Grenze gilt nur, sofern keine Einspeisung in H�chstspannungsnetze erfolgt 4 hoher Anteil resultiert aus sehr

hohem W�rme- zu Stromverh�ltnis und damit hoher W�rmegutschrift 5 bei einer durchschnittlichen Auslastung

von 5.000 h/a

* der niedrigere Bonussatz sollte nur unter zeitgleicher zus�tzlicher Vergabe
von Umr�stungshilfen (z. B. Investitionszuschu§) verwendet werden

Anmerkungen:

Die Berechnung der Bonuss�tze basiert auf der Zugrundelegung langfristiger Grenzkosten (d.
h. inkl. Kapitaldienst). F�r abgeschriebene Kraftwerke (in der Regel nach 19 Jahren) mu§ der
Fixkostenanteil entfallen. Allerdings sind f�r diese Anlagen h�here kurzfristige Grenzkosten
(vor allem f�r Personal) einzubeziehen. Danach ergeben sich notwendige Bonuss�tze als Anreiz
zum Weiterbetrieb in der Gr�§enordnung von

• 0 bis 0,6 Pf/kWh (ohne Ber�cksichtigung der Fixkosten f�r Wartung35)

• 1,4 bis 4,3 Pf/kWh (inkl. Ber�cksichtigung der Fixkosten f�r Wartung)

                                                
35 Wird der Bonus als �bergangshilfe (bis zu einer Neuerrichtung von KWK-Anlagen am gleichen Standort) ver-
standen, kann auf die Abdeckung fixer Wartungskosten voraussichtlich verzichtet werden.
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Tabelle A2-2:  Bonus in Pf/kWh f�r die Eigenerzeugung (Beispielrechnung: Basis 2000)

< 0,05 MW 0,05 - 0,7 MW 0,7 - 5,0 MW > 5 MW

kein

prod.

Gewerbe

prod.

Gewerbe

kein

prod.

Gewerbe

prod.

Gewerbe

kein

prod.

Gewerbe

prod.

Gewerbe

kein

prod.

Gewerbe

prod.

Gewerbe

Stromgestehungs-

kosten1

19,3 19,3 11 - 14,3 11- 14,3 9,5 9,5 6,5-7,5 6,5-7,5

anlegbarer Bezugs-

preis

15,0 15,0 7,5 - 15 7,5-15 7,5 7,5 6 6

�ko-Strombefreiung 2,0 0,4 2,0 0,4 - - - -

Vorteil durch Mine-

ral�lsteuerbefreiung

gg. dez. W�rmebe-

reitstellung

1,38 0,87 1,38 0,87 0,83 0,52 0,83 0,52

resultierender

Bonus (gerundet)

0 , 9 3 , 0 0 - 3,4 0 - 5 , 5 1 , 2 1 , 5 0 - 0 , 7 0 - 1 , 0

1 bei einer durchschnittlichen Auslastung von 5.000 h/a


